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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und weibliche 

Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig und chancengleich 

Frauen und Männer angesprochen. 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Absatz 2 so-

wie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit dem Auftragge-

ber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, Weitergabe oder Veröffentli-

chung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle 

erlaubt. 

Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung klärt darüber auf, wie personenbezogene Daten im Rahmen der 

Erarbeitung dieses Einzelhandelskonzepts genutzt werden und zu welchem Zweck das ge-

schieht. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten (Betriebsname, Adresse, Sortimentsangebot, 

Verkaufsfläche, Internetpräsenz) im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz. Die Erhebung und Verarbeitung der 

Daten erfolgt nach Artikel 6 Abs. 1 e) DSGVO zum Zweck der Wahrnehmung einer Aufgabe, 

die im öffentlichen Interesse liegt, und ist im Rahmen der Erstellung des kommunalen Einzel-

handelskonzepts für die Stadt Haltern am See als städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. 

§ 1 (6) Nr. 11 BauGB erforderlich. Darüber hinaus verwenden wir die Daten im Rahmen un-

serer weiteren Arbeiten, die ebenfalls im öffentlichen Interesse stehen (z. B. Bauleitplanver-

fahren, Raumordnungsverfahren). 

Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald die Daten für die für sie bestimm-

ten Zwecke nicht mehr notwendig sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten entgegenstehen. 

Kontaktdaten der Verantwortlichen 

Junker + Kruse  Stadtforschung  Planung, Markt 5 | D -44137 Dortmund 

Gesellschafter Dipl.-Ing. Rolf Junker und Dipl.-Geogr. Stefan Kruse 

Tel +49 (0)2 31 55 78 58 0 | Fax+49 (0)2 31 55 78 58 50  

E-Mail: info(at)junker -kruse.de | www.junker -kruse.de 
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1 ANLASS UND ZIELSETZUNG DER FORTSCHREIBUNG DES EINZEL-

HANDELSKONZEPTS 

Die Stadt Haltern am See verfügt über ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept
1

. Ein solches 

konsensfähiges Einzelhandelskonzept stellt eine unverzichtbare Grundlage für sachgerechte Pla-

nungen zur Steuerung des Einzelhandels sowie zur Beurteilung und Abwägung von (insbesonde-

re großflächigen) Einzelhandelsvorhaben dar. Zum einen erleichtert es der Stadt Haltern am See 

frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner Planvorhaben bzw. Standortentscheidungen auf die 

Versorgungsstrukturen im Stadtgebiet einschätzen zu können und dient Stadtverwaltung und 

Politik der Stadt Haltern am See so als fundierte Bewertungsgrundlage und Orientierungshilfe 

für sachgerechte Grundsatzentscheidungen im Zusammenhang mit einzelhandelsspezifischen 

Stadtentwicklungsfragestellungen. 

Zum anderen zeigt das Konzept (insbesondere baurechtliche) Handlungsnotwendigkeiten zur 

Schaffung von geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die stadtentwicklungspoli-

tisch gewünschte Einzelhandelsentwicklung auf und stellt vor diesem Hintergrund eine bedeu-

tende Argumentations- und Begründungshilfe im Rahmen der bauleitplanerischen Umsetzung 

dieser Zielsetzungen dar. 

Eine bedeutsame Grundlage des Einzelhandelskonzepts ð sowohl für die Bewertung der Ist-

Situation, aber auch für die Herleitung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen ð ist das em-

pirische Grundgerüst des Konzepts. Seit der Erstellung des Einzelhandelskonzepts 2008 haben 

Veränderungen in der Halterner Einzelhandelslandschaft stattgefunden und es werden verschie-

dene Einzelhandelsprojekte bzw. Ansiedlungsanfragen im Stadtgebiet diskutiert.  

Doch nicht nur die Halterner Einzelhandelslandschaft erfährt Veränderungen, auch die rechtli-

chen Rahmenbedingungen auf Bundes- (BauGB-Novellen) wie auf Landesebene (Landesent-

wicklungsplan NRW ð zuletzt geändert im Juli 2019 ð (LEP NRW) Kapitel 6.5 Großflächiger Ein-

zelhandel) mit neuen Zielen und Grundsätzen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in 

NRW sowie die darauf reflektierende Rechtsprechung haben sich weiterentwickelt
2

. 

Aus diesen nachvollziehbaren Gründen hat die Stadt Haltern am See das Planungsbüro Junker + 

Kruse, Stadtforschung Planung mit einer aktuellen Einzelhandelsbestandserfassung sowie der 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts beauftragt.  

Diese Untersuchung soll ð unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher, demographischer und 

städtebaulicher Rahmenbedingungen als auch betrieblicher Anforderungen ð einzelhandelsspezi-

fische Entwicklungserfordernisse und -grenzen aufzeigen sowie darauf aufbauende Strategien 

für die zukünftige Steuerung und Entwicklung des Einzelhandels in Haltern am See im Allgemei-

nen und insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche im Speziellen entwickeln. Dabei spie-

len vor allem die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Haltern am See, wie die Sicherung 

und Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche und die Sicherung und Weiterentwicklung ei-

ner funktionsfähigen Grundversorgungssituation, eine bedeutende Rolle. 

 

1

  CIMA Beratung + Management GmbH (2008): Einzelhandelskonzept für die Stadt Haltern am See. Köln. 

2

  zahlreiche Urteile (OVG und BVerwG) zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleit-

planung, u. a. Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 19.06.2008 (OVG NRW 7 A 1392/07), bestätigt 

durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.12.2009 (BVerwG 4 C 2.08); Urteil des Oberverwal-

tungsgerichtes NRW vom 15.02.2012 (OVG NRW 10 D 32/11.NE)   
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Vor allem soll die Fortschreibung des Konzepts auch die Planungs- und Rechtssicherheit für zu-

künftige Entscheidungen und Verfahren sowohl auf kommunaler wie auch privater Seite weiter-

hin gewährleisten. Die Stadt Haltern am See erhält mit dem fortgeschriebenen Einzelhandels-

konzept und dem ăabschlieÇendenò Ratsbeschluss ein ăneuesò stªdtebauliches Entwicklungs-

konzept i. S. d. § 1 (6) Nr. 11 BauGB, welches sie auch zukünftig in die Lage versetzt ð für den 

weitaus größten Teil der zukünftigen Anfragen ð Entscheidungen auf Basis des Einzelhandels-

konzepts herbeizuführen und dies auch im möglichen Bauleitplanverfahren zu begründen, ohne 

für den Einzelfall die städtebauliche Verträglichkeit belegt oder widerlegt zu haben.
3

 Dies wiede-

rum ăentlastetò die Stadt von der hªufig strittigen Auseinandersetzung mit einzelfallbezogenen 

Wirkungsanalysen, die sehr häufig zu anderen Ergebnissen kommen, als das jeweilige Einzel-

handelskonzept für den betrachteten Standort vorgibt.  

Die ð auch insbesondere rechtliche ð Notwendigkeit (im Sinne der späteren bauleitplanerischen 

Umsetzung) eines solchen städtebaulichen Konzepts i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 BauGB ist in einschlägi-

gen Urteilen, z.B. des OVG M¿nster, nochmals hervorgehoben worden: Denn ăerst solche kon-

zeptionelle Festlegungen, die dann gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB n.F. (früher: § 1 Abs. 5 Satz 2 

Nr. 10 BauGB) auch bei der weiteren Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, las-

sen in aller Regel die Feststellung zu, ob das Angebot bestimmter Warensortimente an bestimm-

ten Standorte in das städtebauliche Ordnungssystem der jeweiligen Stadt funktionsgerecht ein-

gebunden ist.ò
4

 

Die vorliegende Fortschreibung umfasst zunächst eine Aktualisierung der angebots- und nach-

frageseitigen Datenbasis sowie eine Neubewertung der daraus abgeleiteten Entwicklungsper-

spektiven für den Einzelhandelsstandort Haltern am See. Darauf aufbauend sind die im Jahr 

2008 formulierten konzeptionellen Bausteine des Einzelhandelskonzepts (Zielsetzungen, Zen-

trenhierarchie, Definition und Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche, Sortimentsliste sowie 

Empfehlungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung) kritisch geprüft und ð soweit not-

wendig ð überarbeitet bzw. angepasst worden. 

Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat in dem Urteil vom 30.01.2018 (Az. C-360/15 und  

C-31/16) entschieden, dass Einzelhandel eine Dienstleistung im Sinne der Europäischen Dienst-

leistungsrichtlinie (2006/123/EG) ist. Demgemäß sind wirtschaftliche Bedarfsprüfungen (im Sin-

ne von prognostischen Ermittlungen der Verkaufsflächenbedarfe) nicht mehr zulässig. Die 

Steuerung des Einzelhandels muss zudem nicht diskriminierend, erforderlich und verhältnismäßig 

sein. Das vorliegende Einzelhandelskonzept, welches konkrete städtebauliche Zusammenhänge 

und Kriterien berücksichtigt und bewusst auf eine bedarfsorientierte Argumentation verzichtet, 

bietet die Grundlage für eine EuGH-konforme Steuerung des Einzelhandels in Haltern am See 

und erfüllt die Anforderung der Artikel 14 und 15 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie. 

Dieses Einzelhandelskonzept wurde während der weltweiten Corona-Pandemie im Jahr 2020 

verfasst. Die Auswirkungen für Wirtschaft und das Gesundheitssystem können derzeit nicht zu-

verlässig prognostiziert werden. Insbesondere für den Einzelhandel ist jedoch von tiefgreifen-

den strukturellen Veränderungen auszugehen. Diese werden sowohl die kleinteiligen inhaber-

geführten Betriebe, als auch die größeren Filialisten weltweit betreffen. Zudem wird sich auch 

sehr wahrscheinlich das Reiseverhalten und damit der Kaufkraftzufluss durch Touristen / Besu-

 

3

  Urteil des BVerwG vom 26. März 2009 ð 4 C 2.07 

4

  OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2006 - 7 D 8/04.NE; hier Seite 16; vgl. zur Notwendigkeit eines Einzelhandels-

konzepts auch OVG NRW, Urteil vom 28. August 2006 - 7 D 112/05.NE 
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cher in Deutschland mindestens im Jahr 2020 verändern.  

Das Einzelhandelskonzept geht in der Analyse als auch in der Zielperspektive von dem Status-

Quo aus dem Erhebungsjahr 2019 aus. Möglicherweise ist nach der Pandemie, in Folge von 

wirtschaftlichen Veränderungen, eine Auseinandersetzung mit den Konsequenzen für den Han-

del und die Dienstleister notwendig. 
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2 ÜBERGEORDNETE ZIELAUSSAGEN 

Im Rahmen des Planungssystems in Nordrhein-Westfalen stehen stadtentwicklungspolitische 

Entscheidungen ð insbesondere auch der Einzelhandelssteuerung im Bezug zu übergeordneten 

Planungen ð auf Landes-, regionaler und kommunaler Ebene.  

2.1  ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER LANDESPLANUNG  

Mit seinen Zielen und Grundsätzen ist der LEP NRW 2019
5

 das wichtigste Planungsinstrument 

der Landesplanungsbehörde in Nordrhein-Westfalen. Die Vorgaben der Landesplanung sind bei 

der Erarbeitung von Regionalplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen sowie ande-

ren Fachplänen der nachgeordneten Planungsebenen zu beachten. Der LEP NRW beinhaltet  

­ die raumstrukturellen Zielsetzungen mit den Entwicklungsachsen der Siedlungsräume 

und den natürlichen Lebensgrundlagen wie Freiraum, Natur, Landschaft, Wald und Was-

ser;  

­ die Flächenvorsorge für Wohnbauland, für die Wirtschaft, für Großvorhaben, für Boden-

schätze sowie für Freizeit und Erholung;  

­ die Infrastruktur für Verkehr, Energieversorgung und Entsorgung.  

Kapitel 6.5 befasst sich mit vorgezogenen Regelungen zum großflächigen Einzelhandel. Dabei 

werden die im Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegten Grundsätze der Raumordnung zur Da-

seinsvorsorge und zur Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versor-

gungsbereiche im Hinblick auf den großflächigen Einzelhandel konkretisiert. Vor dem Hinter-

grund der Einzelhandelssteuerung ist somit hervorzuheben, dass durch die Festlegung der zent-

ralen Orte eine Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen Warenangebot, sozialen, 

kulturellen und wirtschaftsbezogenen Einrichtungen und Dienstleistungen sowie eines entspre-

chenden Wohnungsangebots im Sinne des dezentralen Konzentrationsgebotes auf kurzem We-

ge sichergestellt wird. Die Festlegung von Zielen und Grundsätzen für die Ansiedlung, Erweite-

rung und Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen trägt dazu bei, dass in allen 

Landesteilen eine bedarfsorientierte Warenversorgung der Bevölkerung durch eine ausgewoge-

ne und breit gefächerte, nach Zentralörtlichkeit differenzierte Einzelhandelsstruktur sichergestellt 

wird. Die Stadt Haltern am See wird als Mittelzentrum eingestuft (LEP NRW Kapitel 2, Abbil-

dung 1).  

Der Landesentwicklungsplan gibt in seinem Kapitel 6.5 vor, dass Kerngebiete und Sondergebiete 

für Vorhaben i. S. v. § 11 (3) BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) ausgewie-

sen werden können. Darüber hinaus werden klare Vorgaben zur Steuerung des zentrenrelevan-

ten und nicht zentrenrelevanten Einzelhandels gemacht, wobei die Landesplanung städtebaulich 

integrierten Einzelhandelsstandorten und damit nicht zuletzt den zentralen Versorgungsberei-

chen den Vorrang einräumt. In Anlage 1 werden zentrenrelevante Leitsortimente dargestellt, die 

stets zu beachten sind und die Innenstadtlagen prägen sowie eine hohe Besuchsattraktivität im-

 

5

  In seiner zuletzt geänderten Fassung (Juli 2019) 
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plementieren. Diese Liste ist auf kommunaler Ebene auf Grundlage der örtlichen Situation zu 

überprüfen und ggf. zu ergänzen.  

Folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug zum großflächigen Einzelhandel werden im LEP NRW 

im Kapitel 6.5 festgelegt: 

3.2.3 Öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen (großflächiger Einzelhandel)  

Ziele und Grundsätze  

6.5-1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsgebie-

ten   

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO dürfen nur in regional-

planerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.  

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels m it zentrenrelevanten Kernsorti-

menten nur in zentralen Versorgungsbereichen   

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit zen-

trenrelevanten Kernsortimenten nur:  

Â in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie  

Â in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, die 

aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die Versor-

gung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs er-

füllen sollen, dargestellt und festgesetzt werden.  

Zentrenrelevant sind  

Â die Sortimente gemäß Anlage 1 und  

Â weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (ortstypi-

sche Sortimentsliste).  

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit nahversor-

gungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt 

und festgesetzt werden, wenn nachweislich:  

Â eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstruk-

turellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der 

Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und  

Â die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversor-

gungsrelevanten Sortimenten dient und  

Â zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtig werden.  

6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot  

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben 

i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbe-

reiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

6.5-4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche  

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauN-

VO mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll der zu erwartende Gesamtumsatz der 

durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Ein-

wohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschreiten.  
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6.5-5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil zentrenrele-

vanter Randsortimente  

Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsorti-

menten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und 

festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der 

Verkaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt.  

6.5-6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenrelevan-

ter Randsortimente  

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben i. S. d. 

§ 11 (3) BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll außerhalb von zentralen 

Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten.  

6.5-7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhandel  

Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von Vorha-

ben i. S. d. § 11 (3) BauNVO außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebie-

te gemäß § 11 (3) BauNVO dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und 

deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Schutz genie-

ßen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer Frist 

von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, sind die Sortimente und deren 

Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zen-

trenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich.  

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine 

wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt.  

6.5-8 Ziel Einzelhandelsagglomeration   

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung beste-

hender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzu-

wirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-

rung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sortimenten außer-

halb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine 

wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzel-

handelsagglomerationen vermieden wird.  

6.5-9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte  

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen 

in die Abwägung einzustellen. 

6.5-10 Ziel Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO  

Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO sind, soweit von 

§ 12 (3a) S.1 BauGB kein Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen 

der Festlegungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kern-

sortimenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle von nicht zentren-

relevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-3, 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu entsprechen.  

Anlage 1 (Leitsortimente)  

­ Papier / Bürobedarf / Schreibwaren,  

­ Bücher,  

­ Bekleidung, Wäsche, 
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­ Schuhe, Lederwaren, 

­ medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel, 

­ Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik, 

­ Spielwaren, 

­ Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelartikel, Cam-

pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte), 

­ Elektrogeräte, Medien (= Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, 

Foto, ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten),  

und  

­ Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant), 

­ Gesundheits- und Körperpflegemittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant). 

 

2.2  ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER REGIONALPLANUNG  

Der Regionalplan Ruhr weist als zusammenfassender, überörtlicher und fachübergreifender Plan 

die fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen unter Aufzeigung der Zielvorstellungen für 

die künftige Entwicklung der Metropole Ruhr auf, zu der auch die Stadt Haltern am See gehört. 

Seit dem 21. Oktober 2009 ist der Regionalverband Ruhr (RVR) für die Regionalplanung ver-

antwortlich. Die Verbandsversammlung ist regionaler Planungsträger und die Geschäftsführe-

rin / der Geschäftsführer des RVR ist die zuständige Regionalplanungsbehörde. Mit der Aufstel-

lung des Regionalplans Ruhr für die gesamte Metropole Ruhr werden die für das Verbandsge-

biet geltenden Regionalpläne der Bezirksregierungen in Arnsberg, Düsseldorf und Münster so-

wie der Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der Städtegemeinschaft Ruhr abgelöst. Die Ver-

bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) hatte am 6. Juli 2018 beschlossen, den 

Regionalplan Ruhr zu erarbeiten und die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten 

öffentlichen Stellen zu beteiligen. 

Der Entwurf des Regionalplans Ruhr (Stand: April 2018) befand sich bis zum 29. Februar 2020 

in einem formellen Beteiligungsverfahren.
6

 Die eingegangenen Stellungnahmen werden erfasst, 

inhaltlich ausgewertet und einer Abwägung unterzogen, die öffentlich bekannt gemacht wird 

(Ein entsprechender Termin ist zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts nicht 

bekannt). In die Erarbeitung des Regionalplanes eingeflossen sind die im Rahmen des Regiona-

len Diskurses formulierten ăPerspektiven zur rªumlichen Entwicklung der Metropole Ruhrò. Da-

nach wird für die Einzelhandelsentwicklung in der Region folgendes Leitbild gezeichnet: 

ăDie Innenstªdte, Stadtteilzentren und Nahversorgungszentren sollen aufgrund ihrer Bedeutung 

für die Versorgung der Bevölkerung und als zentrale Identifikationsräume erhalten und ge-

schützt werden. Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in nicht integrierten 

Lagen soll vermieden werden. Hierzu enthalten die Perspektiven u. a. folgende, für die Regio-

nalplanung relevante Zielvorstellungen:  

Wir wollen... 

 

6

  Siehe dazu: https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung -regionalentwicklung/regionalplan-ruhr/planentwurf/  

(Zugriff: 08/2020)  
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­ eine Einzelhandelsstruktur sichern und ermöglichen, die lokal und regional abgestimmt, 

der Bevölkerungs- bzw. Kaufkraftentwicklung angemessen und an die vorhandene Sied-

lungsstruktur angepasst ist. 

­ die Innenstädte, Stadtteilzentren und Nahversorgungszentren als Grundgerüst einer leis-

tungsfähigen, gestuften Versorgungsinfrastruktur und als zentrale Identifikationsräume 

der Bevölkerung schützen, stärken und weiterentwickeln. 

­ eine fußläufig und barrierefrei erreichbare Nahversorgung sichern und fördern. 

­ großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten in den zent-

ralen Versorgungsbereichen bündeln bzw. konzentrieren. 

­ Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten an möglichst inte-

grierten und mit dem ÖPNV gut erreichbaren Standorten zusammenführen. 

­ gewerbliche und industrielle Siedlungsbereiche (GIB) vor der Inanspruchnahme durch 

den Einzelhandel schützen. 

­ die Einrichtung und die Organisation regionaler Einzelhandelskonzepte aktiv unter-

stützen und die überregionale, regionale und teilregionale Abstimmung fördern. 

Von besonderer Bedeutung für das Ermöglichen von Chancengleichheit sowie der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sollten die Sicherung und der Ausbau der wohnortnahen Versorgung und 

eine Flªchenpolitik sein, die sich dem Leitbild der ăStadt der kurzen Wegeò verpflichtet.ò
7

 

Der Regionalplan Ruhr greift die Ziele und Grundsätze zur Raumentwicklung in Nordrhein-

Westfalen aus dem LEP NRW auf und sieht u. a. vor, regionale Einzelhandelskonzepte in deren 

Einrichtung und Organisation aktiv zu unterstützen sowie die Abstimmung in den überregiona-

len, regionalen und teilregionalen Bereichen zu fördern
8

. 

Der Regionalplan Ruhr befindet sich gegenwärtig in Aufstellung. Er wird, wenn er Rechtskraft 

erlangt, den derzeit rechtskräftigen Gebietsentwicklungsplan (GEP) für den Regierungsbezirk 

Münster, Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, ablösen. Der GEP für den Regierungsbezirk Münster, 

Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, ist seit 2004 verbindlich
9

. In Kapitel 3 wird folgendes Ziel zum 

Einzelhandel festgelegt:  

Ziel 5: Zukünftige Standorte für Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe und 

sonstige Handelsbetriebe, die die Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 BauNVO erfüllen, dürfen 

nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen errichtet werden. Dabei sind die Vorgaben des § 24 

Abs. 3 LEPro zu beachten. 

 

 

7

  Siehe dazu Regionalplan Ruhr Stand April 2018, Kapitel III. Regionaler Diskurs, S. 14 ff 

8

  zum Entwurf und Verfahren des Regionalplans Ruhr siehe:  

https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung -regionalentwicklung/regionalplan-ruhr/  

(Zugriff: 08/2020)  

9

  Der GEP für den Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, wurde vom Regionalrat am 30. Juni 

2003 neu aufgestellt, mit Erlassen vom 30.04.2004 und 26.10.2004 genehmigt und im Gesetz- und Verord-

nungsblatt NRW, Nr. 39 vom 12.11.2004 bekanntgemacht. 
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3 M ETHODISCHE VORGEHENSWEISE 

Die vorliegende Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Haltern am See stützt 

sich sowohl auf die Ergebnisse aktueller primärstatistischer Erhebungen als auch auf sekundär-

statistische Quellen. 

Â Die primärstatistischen Erhebungen  bilden im Rahmen der Fortschreibung eine wichtige 

Datengrundlage und Berechnungsbasis, anhand derer eine sachgerechte und empirisch ab-

gesicherte Beurteilung derzeit aktueller und zukünftig anstehender Einzelhandelsansiedlun-

gen ermöglicht wird. In erster Linie zählt hierzu die erneute flächendeckende Vollerhebung 

aller Einzelhandelsunternehmen (inkl. Leerstände) im gesamten Halterner Stadtgebiet sowie 

die Erhebung der Dienstleistungsbetriebe in zentralen Bereichen. 

Â Für die sekundärstatistischen Daten  wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Programme, 

Veröffentlichungen) zurückgegriffen, die in erster Linie dem interregionalen und intertempo-

rären Vergleich der für die Stadt Haltern am See gewonnenen Daten dienen. Dazu zählen 

insbesondere auch verschiedene Kennziffern aus dem Bereich der Handelsforschung und 

hier vor allem die einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern der IfH Retail Consultants, 

Köln. 

Â Hinzu kommt eine auf einzelhandelsrelevante Belange ausgerichtete Erarbeitung und Beur-

teilung städtebaulicher und qualitativer Aspekte , die unter anderem die wesentlichen Kri-

terien zur Überprüfung der Definition und Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 

i. S. d. §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO darstel-

len und somit auch planungsrechtlich zwingend erforderlich sind. Diese städtebauliche Ana-

lyse stellt eine qualitative Ergänzung der quantitativen Bausteine dar, so dass sich in der Ge-

samtschau (Angebotsanalyse, Städtebau und Nachfrageanalyse) ein auf den Untersuchungs-

gegenstand ausgerichtetes, detailliertes Bild zur Einkaufssituation in Haltern am See ergibt, 

welches die Grundlage für die Erstellung der konzeptionellen Bausteine darstellt. 

3.1  ANGEBOTSANALYSE 

Bestandserhebung 

Zur Analyse der Angebotssituation wurde im Dezember 2019 eine flächendeckende Vollerhe-

bung des Halterner  Einzelhandelsbestands (inkl. Leerstände) durchgeführt. Die Vollerhebung 

basiert auf einer Begehung des gesamten Stadtgebiets bei gleichzeitiger Bestandsaufnahme und 

Kartierung der Einzelhandelsbetriebe.  

Im Rahmen der Vollerhebung wurden die jeweils geführten Sortimentsgruppen und dazugehö-

rigen Verkaufsflächen der einzelnen Anbieter unter Zuhilfenahme lasergestützter Flächenerfas-

sungsgeräte ð soweit möglich bzw. vom Geschäftsinhaber / Filialleiter zugelassen
10

 ð erhoben 

und eine räumliche Zuordnung der Geschäfte vorgenommen.  

Der Erhebung liegt folgende Definition der Verkaufsfläche  zugrunde:  

 

10

  Sofern eine lasergestützte Messung nicht möglich war, wurden die Flächen abgeschritten bzw. geschätzt. 
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Gemäß dem Urteil vom BVerwG vom 24.11.2005, 4 C 10.04 ist bei der Berechnung der Ver-

kaufsfläche die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch Schaufenster, 

Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstän-

de und Freiverkaufsflächen soweit sie nicht nur vorübergehend zum Verkauf genutzt werden.  

Â Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, die vom Kunden zwar aus 

betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber 

die Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) und in dem das 

Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und verpackt.  

Â Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (einschließlich 

eines Bereichs zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials).  

Â Flächen für die Pfandrücknahme sind gemäß aktueller Rechtsprechung (Urteil OVG 

NRW (AZ 7 B 1767 / 08) vom 06. Februar 2009) der Verkaufsfläche zuzurechnen so-

weit sie dem Kunden zugänglich sind. Für Kunden unzugängliche Lagerräume für 

Pfandgut gehören nicht zur Verkaufsfläche.  

Â Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf denen für den Kunden 

nicht sichtbar die handwerkliche und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt 

sowie die (reinen) Lagerflächen. Abstellflächen für Einkaufswagen gehören, soweit sie 

außerhalb des Gebäudes gelegen sind, laut dem Urteil des OVG NRW (AZ 7 B 1767 / 

08) vom 06. Februar 2009 grundsätzlich nicht zur Verkaufsfläche.  

Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte Bewertungs-

grundlage zwingend erforderlich. Insbesondere mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung 

zum Thema Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist eine sehr dezidierte Be-

standserfassung erforderlich. So müssen insbesondere auch relevante Nebensortimente erfasst 

werden, die neben den klassischen Kernsortimenten zentrenprägende Funktionen einnehmen 

können. Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der Verkaufsflächen gewährleisten zu kön-

nen, wurden daher einzelne Sortimente (auf der Basis eines etwa 50 Sortimente umfassenden 

Erhebungsschlüssels) differenziert erfasst und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermit-

telt.  

Zwar legen wir bei der Erfassung der Verkaufsflächen einen sehr hohen Grad von Genauigkeit 

und Sorgfalt an, jedoch kann und soll diese Bestandserfassung nicht den Anspruch erfüllen, der 

z. B. an ein DIN-Flächenaufmaß anzulegen ist. 

In der sich anschließenden Auswertung werden die Sortimentsgruppen den in der folgenden Ta-

belle 1 dargestellten 17 Warengruppen zugeordnet. 
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Tabelle 1: Sortimentsspezifische Erhebungssystematik Junker + Kruse  

Warengruppe Sortiment  

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe  

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel 

Backwaren / Konditoreiwaren 

Fleischwaren 

Getränke 

Blumen (Indoor) / Zoo 

Blumen 

Topfpflanzen / Blumentöpfe und Vasen (Indoor) 

Zoologische Artikel, lebende Tiere 

Heim- und Kleintierfutter 

Gesundheit und Körperpflege 

pharmazeutische Artikel  

Drogeriewaren / Körperpflegeartikel, 

Kosmetikartikel / Parfümeriewaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren (PBS) / Zeitun-

gen / Zeitschriften / Bücher 

Bücher 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren, Büromaschinen 

Zeitungen / Zeitschriften 

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe  

Bekleidung Bekleidung 

Schuhe / Lederwaren 

Schuhe 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme 

Glas, Porzellan, Keramik (GPK) /  

Haushaltswaren  
Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung 

Hobbyartikel (inkl. Künstlerartikel / Bastelzubehör sowie  

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / Wolle) 

Musikinstrumente und Zubehör 

Spielwaren 

sonstige Babyartikel (Kinderwagen, Kindersicherheit) 

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen 

Campingartikel 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Reitsportartikel 

Sportartikel / -kleingeräte 

Sportbekleidung und Sportschuhe 

Sportgroßgeräte 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe  

Wohneinrichtung 

Bettwaren 

Matratzen 

Heimtextilien, Gardinen / Dekostoffe 

Teppiche (Einzelware) 

Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen, 

Wohndekorationsartikel 

Möbel Möbel 

Elektro / Leuchten 

Elektrogroßgeräte 

Elektrokleingeräte 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

Elektronik / Multimedia 
Bild- und Tonträger, Computer und Zubehör, Fotoartikel, Telekom-

munikation und Zubehör, Unterhaltungselektronik und Zubehör 

Medizinische und orthopädische Artikel Hörgeräte, Optik / Augenoptik, Sanitätsartikel 

Uhren, Schmuck Uhren / Schmuck 

Baumarktsortimente 

baumarktspezifisches Sortiment: 

Bodenbeläge, Eisenwaren und Beschläge, Elektroinstallationsmateri-

al, Farben / Lacke, Fliesen, Heizungs- und Klimageräte, Kamine / 

Kachelöfen, Rollläden / Markisen, Sanitärartikel, Tapeten, Installati-

onsmaterial, Maschinen / Werkzeuge 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Gartenmarktsortimente 

Gartenartikel und -geräte 

Pflanzen / Samen 

Sonstiges  

Erotikartikel 

Sammlerbriefmarken und -münzen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Die in Anlehnung an die vorstehende Tabelle durchgeführte flächendeckende Vollerhebung des 

Halterner Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet stellt eine wesentliche Grundlage zur Analyse 

und Bewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelsangebots sowohl auf gesamtstädti-

scher als auch auf Ebene einzelner Standortbereiche dar. 

Auf Basis der Verkaufsflächendaten der Einzelhandelsbetriebe sowie der im Rahmen der städte-

baulichen Analyse durchgeführten räumlichen Einordnung der Betriebe in verschiedene Lageka-

tegorien können die absatzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermittelt werden, die in die 

zukünftigen Handlungserfordernisse und planungsrelevanten Aussagen einfließen. Gleichzeitig 

ist diese detaillierte Vorgehensweise im Hinblick auf die im Rahmen dieses Konzepts zu erstel-

lende ortstypische Sortimentsliste zwingend geboten (vgl. Kapitel 8.4). 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Einzelhandelsbetriebe den Lagekategorien zentrale Berei-

che, städtebaulich integrierte (Solitär-)Lagen, städtebaulich nicht integrierte Lagen zugeordnet, 

deren Merkmale in der nachstehenden Tabelle 2 erläutert werden: 

Tabelle 2: Definition von Lagekategorien  

Zentraler (Versorgungs)Bereich 

Zentrale Lagen zeichnen sich durch städtebauliche 

und funktionale Kriterien aus. Sie besitzen eine Ver-

sorgungsfunktion für ein über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus gehendes Einzugsgebiet. Kenn-

zeichnend ist in der Regel eine Multifunktionalität, 

d. h. Mischung von unterschiedlichen Nutzungen wie 

Einzelhandel und Dienstleistungen, aber auch Gastro-

nomie, Kultur und Freizeit sowie unterschiedlicher 

Betriebsformen und -größen. Zentrale Versorgungs-

bereiche sind schützenswert im Sinne der §§ 1 (6) Nr. 

4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB und § 11 (3) 

BauNVO. (siehe auch weitergehende Erläuterungen 

im Glossar) 

Beispiel: Innenstadt  

 

Städtebaulich integrierte (Solitär -)Lage 

Eine Legaldefinition des Begriffspaares der ăstªdte-

baulich integrierten Lageò existiert nicht. Im Sinne des 

Halterner Konzepts werden hiermit Einzelhandelsbe-

triebe bezeichnet, die in das Siedlungsgefüge der 

Stadt Haltern am See integriert sind und einen unmit-

telbaren Bezug zu Wohnsiedlungsbereichen haben, in 

denen die Einzelhandelsdichte und -konzentration je-

doch nicht ausreicht, um sie als zentralen Versor-

gungsbereich zu bezeichnen. Konkret wurden alle 

Standorte als städtebaulich integriert eingestuft, deren 

direktes siedlungs- bzw. wohnstrukturelles Umfeld an 

mindestens zwei Seiten von zusammenhängenden 

Wohnsiedlungen geprägt ist, ohne dass städtebauli-

che Barrieren, wie z. B. Autobahnen, Hauptverkehrs-

straßen oder Bahngleise, den Standort von der Wohn-

siedlung separieren und die fußläufige Erreichbarkeit 

einschränken. 

Beispiel: Hullern  
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Städtebaulich nicht integrierte Lage  

Die nicht integrierte Lage umfasst sämtliche Stand-

orte, die nicht oder nur in geringem Maße im Zu-

sammenhang mit der Wohnbebauung stehen, z. B. 

Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfallstraßen bzw. 

Bundesstraßen und Pkw-kundenorientierten Stand-

orten (z. B. in Gewerbegebieten). 

Beispiel: Recklinghäuser Straße  

 

Quelle: eigene Zusammenstellung; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 

Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzdaten des Halterner Einzelhandels werden nicht nur die 

ermittelte Verkaufsfläche pro Warengruppe und bundesdurchschnittliche Umsatzkennwerte für 

einzelne Branchen angesetzt, sondern vielmehr die konkrete Situation vor Ort mitberücksichtigt. 

Dazu zählen insbesondere die unterschiedliche Flächenproduktivität der Vertriebsformen, die 

spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillierten Ange-

botsstrukturen in Haltern am See. Diese werden schließlich auf den Verkaufsflächenbestand für 

die einzelnen Warengruppen hochgerechnet. 

Definition ăNahversorgungò 

Der Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben zu verschiedenen Lagekategorien kommt insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund einer wohnungsnahen Grundversorgung eine hohe Bedeutung 

zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und kommunalen Daseinsvorsorge einen besonde-

ren Stellenwert einnimmt. 

Unter Nahversorgung oder wohnungsnaher Grundversorgung wird hier die Versorgung der 

Bürger mit nahversorgungsrelevanten Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) 

Bedarfs verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden.  

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden die Warengruppen Nahrungs- und Genussmit-

tel, Gesundheit und Körperpflege, Papier / Büroartikel / Schreibwaren / Zeitungen / Zeitschrif-

ten / Bücher sowie Blumen (Indoor) / Zoo gezählt (s. o.). Ergänzt werden diese Warengruppen 

häufig durch weitere eher kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. In der Praxis 

und somit auch in diesem Einzelhandelskonzept wird als Indikator zur Einschätzung der Nahver-

sorgungssituation einer Stadt insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bzw. 

das Sortiment Lebensmittel herangezogen.  

Dabei kann es sehr unterschiedlich ausgestattete Nahversorgungsstandorte geben. Neben einer 

rein quantitativen Betrachtung sind vor allem räumliche und qualitative Aspekte (Erreichbarkeit 

und Betriebsformenmix) von Bedeutung, die ergänzend bei der Bewertung der Angebotssituati-

on berücksichtigt werden. Geht es bei der qualitativen Betrachtung vor allem um die waren-

gruppenspezifische Angebotsstruktur und -vielfalt, wird bei der räumlichen Betrachtung die 

(fußläufige) Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. 
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Die kleinste Einheit der Nahversorgungsstandorte bilden solitäre Verkaufseinrichtungen in 

Wohngebieten, die eine fußläufig erreichbare, wohnstandortnahe Versorgung im Quartier ge-

währleisten sollen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben diesbezüglich ein 

Entfernungsmaß zwischen 500 und 1.000 m als akzeptierte Distanz herausgestellt. Aufgrund der 

spezifischen Situation und Siedlungsstruktur in Haltern am See wird eine Distanz von ca. 700 m 

als kritische Zeit-Weg-Schwelle für Fußgängerdistanzen definiert. 

Davon zu unterscheiden sind zentrale Versorgungsbereiche, die eine über die reine fußläufige 

Erreichbarkeit hinausgehende Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen für die Ge-

samtstadt einnehmen. Folgende Sortimente bzw. Dienstleistungsangebote können als relevant 

für die wohnungsnahe Nahversorgung bezeichnet werden: 

Tabelle 3: Angebotsbausteine der Nahversorgung  

ăidealtypischeò  

Ausstattung  

Nahrungs- und Genussmittel / Lebensmittel 

Brot und Backwaren 

Fleisch- und Wurstwaren 

Getränke 

Drogerie- und Körperpflegeartikel 

pharmazeutische Artikel  

Post, Bank 

Ärzte, Friseur, Lotto 

Zusatzausstattung  

Spirituosen, Tabakwaren 

Zeitungen, Zeitschriften 

Bücher, Schreibwaren 

Blumen 

Café, Gaststätte 

Reinigung, Reisebüro 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

3.2  NACHFRAGEANALYSE 

Ein zweiter wichtiger Baustein der Grundlagenermittlung ist die Analyse der Nachfragesituation. 

Sie liefert ein umfassendes Bild über das aktuelle einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolumen der 

Halterner Bevölkerung sowie der Region und ermöglicht in der Gegenüberstellung zur Ange-

botssituation Rückschlüsse über den aktuellen Angebots- und Leistungsstand des Einzelhandels. 

Sekundärstatistische Daten  

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzelhan-

delsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzureichend 

abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statistischen Quellen 

keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfügung stehen, muss 

der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regionalisierung entspre-

chender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert 

werden.  

Entsprechende Werte werden u. a. jährlich von der IfH Retail Consultants Köln oder der Gesell-

schaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) Nürnberg herausgegeben. In der vorlie-

genden Untersuchung wird auf Daten der IfH Retail Consultants Köln zurückgegriffen, die in 

Teilen modifiziert und an den der Erhebung zugrunde gelegten Branchenschlüssel (vgl. dazu Ta-

belle 1) angepasst wurden. 
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Diese sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern, die jährlich aktualisiert veröf-

fentlicht werden, vermitteln das Kaufkraftpotenzial einer räumlichen Teileinheit (Kommune) im 

Verhältnis zu dem des gesamten Bundesgebiets. Liegt der errechnete Wert unter dem Wert 100 

(Bundesdurchschnitt), so ist die Region durch ein um den entsprechenden Prozentsatz niedrige-

res Kaufkraftniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Liegt der lokalspezifi-

sche Wert über dem Indexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise höheres Kaufkraft-

niveau vor. 

Ergänzend zu den vorab beschriebenen Quellen bilden die Literaturanalyse, sekundärstatistische 

Materialien (u. a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und Veröffentlichungen) und sonsti-

ge Quellen (u. a. lokale Tageszeitungen) weitere wichtige Informationsgrundlagen der vorlie-

genden Untersuchung. 

3.3  STÄDTEBAULICHE ANALYSE 

Die städtebauliche Analyse zielt darauf ab, aktuelle Stärken und Schwächen der Versorgungs-

standorte in Haltern am See im Kontext der Siedlungsstruktur zu erfassen. Dabei liegt ein 

Schwerpunkt der Betrachtungen auf den zentralen Bereichen. Auch im Einzelhandelskonzept 

von 2008 sind Abgrenzungen zentraler Versorgungsbereiche vorgenommen worden. Insgesamt 

werden alle vorhandenen (wie auch ggf. neue faktische oder perspektivische) zentralen Versor-

gungsbereiche anhand einer transparenten und einheitlichen Bewertungsmatrix überprüft und 

entsprechend abgegrenzt, dies auch mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung zu diesem The-

menkomplex. Grundlage hierfür bildet in jedem Fall auch eine aktuelle städtebauliche Analyse 

der einzelnen Standortbereiche. 

Durch die Lage im Zentrum einer Stadt bzw. eines Stadt- / Orts teils sind für die Prosperität eines 

Zentrums neben dem Einzelhandelsprofil auch städtebauliche Belange und die Organisations-

struktur verantwortlich. Für eine tiefergreifende Analyse von Geschäftszentren sind daher insbe-

sondere die Verknüpfung und die wechselseitigen Beeinflussungen der oben beschriebenen 

Themenbereiche Einzelhandel, Organisation und Städtebau von Belang. Nur dadurch ist auch 

gewährleistet, dass im abschließenden Schritt, bei der Erstellung des Einzelhandelskonzepts, die 

richtigen Maßnahmen für eine nachhaltige Aufwertung und Qualifizierung der Zentren genannt 

werden. 

Die Kriterien der städtebaulichen Analyse lauten wie folgt: 

Â Einzelhandelsdichte
11

  

Â Lage der Einzelhandelsmagneten 

Â Verteilung der Geschäfte 

Â Ausdehnung und Kontinuität der Einzelhandelslagen 

Â Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

 

11

  Anteil der Einzelhandelsbetriebe im Vergleich zu anderen Nutzungsarten wie Gastronomie, Dienstleistungs- oder 

Wohnnutzungen im Erdgeschoss. Hauptlagen weisen in der Regel einen durchgehenden Einzelhandelsbesatz von 

ca. 90 bis 100 % auf. Bei geringeren Einzelhandelsdichten von 0 bis 25 % oder auch bei 25 bis 50 % ist demnach 

eine Dominanz anderer Nutzungen vorhanden. 
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Â Qualität und Erhaltungszustand des öffentlichen Raumes 

Â Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturellen 

Einrichtungen 

Â Einkaufsatmosphäre 

Â Räumliche und funktionale Beziehungen zwischen dem Zentrum und seiner Umgebung  

Â Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr 

 

Die städtebauliche Analyse ist ein wichtiger integraler Bestandteil des Einzelhandelskonzepts für 

die Stadt Haltern am See. Hierdurch können nicht nur Veränderungen seit der letzten Analyse 

bewertet werden, sie liefert auch die Grundlage zur Ableitung städtebaulicher Handlungsemp-

fehlungen für die Einzelhandelsstandorte der Stadt. Gleichzeitig stellt sie aber auch einen unbe-

dingt notwendigen Arbeitsschritt zur räumlichen Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 

im Sinne der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), § 9 (2a) und 34 (3) BauGB und des § 11 (3) BauNVO dar. 

In diesem Zusammenhang ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Fixierung der räumlichen 

Ausdehnung eines Zentrums vor dem Hintergrund einschlägiger Rechtsprechung
12

 keine planeri-

sche ăAbgrenzungs¿bungò sondern ein notwendiger Schritt ist, um eine rechtssichere Grundla-

ge für spätere Entscheidungen im Rahmen kommunaler Einzelhandelsentwicklungen zu bieten. 

3.4  PROZESSBEGLEITUNG 

Wie die Erfahrungen gezeigt haben, ist die Umsetzung des besten Konzepts nur dann möglich, 

wenn es gelingt, die wesentlichen Akteure sowohl in den Erarbeitungsprozess mit einzubinden 

als auch ð auf einer breiteren Ebene ð allen Akteursgruppen (insbesondere Politik, lokale Kauf-

mannschaft, Verwaltung) die Konsequenzen ihres Handelns (mit und ohne Konzept) aufzuzei-

gen. Dies wird jedoch in der Regel nicht nur durch eine entsprechende Streuung des Konzepts 

erzielt, sondern vielmehr durch gezielte und persönliche Informationen und Diskussionen mit 

den Betroffenen.  

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Haltern am See wurde dementspre-

chend durch eine Lenkungsgruppe begleitet. Da das vom Gutachterbüro vorgelegte Einzelhan-

delskonzept eine Entscheidungsgrundlage darstellt, dessen Umsetzung nicht zuletzt auch von 

der Akzeptanz der politischen Entscheidungsträger in der Stadt Haltern am See abhängt, wurden 

die politischen Vertreter in die projektbegleitende Lenkungsgruppe eingebunden. Zu den Mit-

gliedern der Lenkungsgruppe gehörten neben dem Gutachterbüro Vertreter folgender Instituti-

onen bzw. Gremien: 

Â Fraktion der CDU 

Â Fraktion der SPD 

Â Fraktion der WGH 

Â Fraktion Bündnis 90 / Grüne 

 

12

  vgl. dazu u. a. Urteile des BVerwG vom 11.10.2007 (AZ 4 C 7.07) sowie des OVG NRW vom 25.10.2007 (AZ 7A 

1059/06)  
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Â Fraktion der FDP 

Â Vorsitzender des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses 

Â Handelsverband NRW Ruhr-Lippe e. V. 

Â Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 

Â Handwerkskammer Münster 

Â Regionalverband Ruhr 

Diese Lenkungsgruppe hat sich zu der 1. Sitzung am 15. Januar 2020 getroffen. Es wurden die 

Untersuchungsinhalte und ersten Analyseergebnisse vorgestellt und diskutiert. Aufgrund der 

Corona-Pandemie wurde von einer weiteren Sitzung als Präsenzveranstaltung abgesehen. Um 

die Lenkungsgruppe dennoch in die weitere Bearbeitung einzubinden, wurde den Teilnehmern 

der Entwurf der konzeptionellen Bausteine in Präsentationsform zur Verfügung gestellt. So be-

stand dennoch die Möglichkeit, Feedback zu geben und Anregungen mitzuteilen. 

Den Teilnehmern der Lenkungsgruppe sei für ihr Mitwirken und ihre konstruktive Mitarbeit an 

dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 
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4 ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN UND TRENDS DER EINZEL-

HANDELSENTWICKLUNG  

Seit Jahrzehnten unterliegt der Einzelhandel einem ständigen Wandel. Neben den allgemeinen 

betriebstypischen Entwicklungen zeigt sich eine enorme Dynamik aufgrund eines Strukturwan-

dels im Einzelhandel, welcher durch die Digitalisierung und den Onlinehandel hervorgerufen 

wird. Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen trifft den stationären Einzelhandel enorm 

und stellt ihn vor neue Herausforderungen. Nachfolgend werden wesentliche Entwicklungen 

und Trends vor der Corona-Pandemie, welche zugleich einen nicht unerheblichen Einfluss auf 

die Entwicklung der städtischen Zentren und der räumlichen Einzelhandelsstruktur haben, skiz-

ziert. Anschließend werden die zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Oktober 2020) aktuellen Ent-

wicklungen und Auswirkungen durch die Corona-Pandemie thematisiert. 

4.1  ENTWICKLUNGEN UND TRENDS VOR DER CORONA -PANDEMIE  

Standort - und Strukturen twicklungen im stationären Einzelhandel  

Â Trotz diverser anderslautender Prognosen setzt sich die Expansion im stationären Einzelhan-

del noch immer fort: zwischen den Jahren 2010 und 2018 stieg die Gesamtzahl der Ver-

kaufsfläche  in Deutschland von rund 122 Mio. um ca. 3 %auf rund 125 Mio. m² an
13

. 

Gleichwohl sind die jährlichen Zuwachsraten in den letzten Jahren gesunken.  

Abbildung 1: Umsatzentwicklung im Einzelhandel (2009 ð 2020*)  

 

Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: Statistisches Bundesamt; Handelsverband Deutschland; Umsatz im Ein-

zelhandel im engeren Sinne in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2020* (Einzelhandelsumsatz im enge-

ren Sinne = Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken) 

* Prognose (Stand 01 / 2020) 

 

13

  Quelle: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); Entwicklung der Verkaufsfläche im Einzel-

handel in Deutschland in den Jahren 1970 bis 2018 (in Millionen m²), Abruf unter www. statista.de, (Zugriff: 

03/2020)  
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Â Auch der Umsatz im Einzelhandel konnte sich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 

2009 erholen. Nach einem zwischenzeitlich rückläufigen Gesamtumsatz von rund 419 Mrd. 

Euro im Jahr 2009, wurde im Jahr 2019 ein Gesamtumsatz von fast 544 Mrd. Euro im deut-

schen Einzelhandel erzielt, was einem Zuwachs von rund 30 % entspricht. Für das Jahr 2020 

wird ein weiterer Umsatzzuwachs um rund 2,5 % auf rund 557 Mrd. Euro prognostiziert.
14

 

(Hinweis: Eine mögliche Korrektur der Prognose aufgrund der Corona-Pandemie liegt zum 

Redaktionsschluss des Einzelhandelskonzepts nicht vor.) 

Abbildung 2: Zahl der Unternehmen im Einzelhandel 2008 - 2018 

 

Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: Statistisches Bundesamt; Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in 

Deutschland in den Jahren 2002 bis 2018, veröffentlicht 03/2020  

Â Gleichzeitig ist die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe  jedoch weiter rückläufig. Zwischen 

2010 und 2018 sank die Zahl der Unternehmen im Einzelhandel von rund 375.600 um etwa 

10 % auf rund 338.500
15

. Diese gegenläufigen Entwicklungen (von Umsatz und Anzahl der 

Betriebe) sind Merkmale einer fortschreitenden Konzentrati onstendenz im Einzelhandel: 

Insbesondere (zumeist großflächige) Fachmärkte, Discounter und Filialisten expandieren 

weiterhin deutlich. In der Folge steigt der Druck vor allem auf inhabergeführte Geschäfte, 

die, neben Umsatzeinbußen aufgrund eines erhöhten Wettbewerbsdrucks, auch unter Nach-

folgeproblemen im Zuge des Generationenwechsels leiden. Während der nicht-filialisierte 

Fachhandel im Jahr 2008 noch einen Marktanteil von 24,4 % einnahm, lag dieser 2018 nur 

noch bei 16,2 %
16

. Supermärkte und Discounter, Fachmärkte und der filialisierte Non-Food-

Einzelhandel konnten ihre Marktposition hingegen weitgehend behaupten. 

Doch nicht nur inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte gerieten in der Vergangenheit zu-

nehmend unter Druck. Neben der anhaltenden ăWarenhauskriseò war dies vor allem auch in 

Insolvenzen ehemals namhafter Filialisten (u. a. Woolworth, Wehmeyer, Schlecker) ablesbar. 

 

14

  Quelle: Statistisches Bundesamt; Handelsverband Deutschland; Umsatz im Einzelhandel im engeren Sinne in 

Deutschland in den Jahren 2000 bis 2019 (in Milliarden Euro) mit Prognose für 2020;  

Abruf unter www. statista.de (Zugriff: 03/2020)  

15

  Quelle: Statistisches Bundesamt; Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in Deutschland in den Jahren 2002 bis 

2018, veröffentlicht 03/2020; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 03/ 2020) 

16

 Quelle: IfH Köln, Einzelhandelsumsatz in Deutschland nach Vertriebsformen in den Jahren 2000 bis 2018; Abruf 

unter www. statista.de (Zugriff: 07/ 2019) 
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Abbildung 3: Entwicklung der Marktanteile der Betriebsformen  im deutschen Ein-

zelhandel 2008  ð 2018 

 

Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: IfH Köln, Einzelhandelsumsatz in Deutschland nach Vertriebsformen in den 

Jahren 2000 bis 2018; Abruf unter www.statista.de, Zugriff: 03 /  2020 

Â Die Zahl der Einkaufszentren ist hingegen weiter gestiegen. Waren es im Jahr 2010 noch 

428 Center mit einer Gesamtfläche von 13,5 Mio. m², existierten im Jahr 2018 schon 479 

mit einer Gesamtfläche von 15,4 Mio. m².
17

 Dabei stehen neue Konzepte von Centern und 

neu entstehende Flächen dem Revitalisierungsbedarf von in die Jahre gekommenen Centern 

gegen¿ber. Hier sind es vor allem die ăkleinerenò Passagen und Einkaufszentren, die min-

dergenutzte Flächen, Leerstände, Gestaltungsmängel und Investitionsstaus aufweisen und 

einen städtebaulichen Missstand in einzelnen städtischen Zentren darstellen. 

Â In den 80er und 90er Jahren waren es vor allem ăklassischeò Fachmªrkte, Lebensmittelan-

bieter und Einkaufszentren, die durch Neuentwicklungen an peripheren Standorten für eine 

räumliche Angebotsverschiebung an Pkw-kundenorientierte Standorte mit hoher Flächen-

verfügbarkeit (sog. sekundäres Standortnetz) sorgten und so mit den Angeboten in den Zen-

tren in Konkurrenz traten. Wenngleich diesem Entwicklungstrend durch planerische Steue-

rung deutlich entgegengewirkt werden konnte, stehen häufig noch Standorte ohne Bezug 

zu gewachsenen städtebaulichen Zentren im Fokus der Betreiber und Projektentwickler. Ne-

ben den Lebensmitteldiscountern mit ihren wechselnden Aktionswaren  (in auch zentrenre-

levanten Warengruppen wie Unterhaltungselektronik und Bekleidung) weisen auch Anbieter 

mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten (wie beispielsweise Möbelfachmärkte) um-

fangreiche zentrenrelevante Randsortimentsangebote  (z. B. Glas, Porzellan, Keramik, 

Haushaltswaren) auf, die den Wettbewerbsdruck auf Anbieter in zentralen Versorgungsbe-

reichen erhöhen.  

Auch für Factory Outlet Center  entstehen deutschlandweit immer mehr Standorte. Diese 

konzentrierten Ansammlungen von Fabrikverkaufsläden zum Vertrieb von spezifischen Wa-

 

17

  Quelle: EHI Retail Institute, Anzahl der Einkaufszentren in Deutschland in den Jahren von 1965 bis 2018, Gesamt-

fläche der Shopping-Center in Deutschland (1965-2019) , Abruf unter www.statista.de und 

www.handelsdaten.de (Zugriff: 07/ 2019) 

http://www.statista.de/
http://www.handelsdaten.de/
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ren aus eigener Produktion an peripheren, verkehrsorientierten Standorten weisen in der 

Regel weitreichende Einzugsbereiche und einen Angebotsschwerpunkt im Bereich Beklei-

dung und Schuhe auf. In der Halterner Nachbarstadt Marl befindet sich ein Factory Outlet 

Center in der Planung. Das sog. ăFashion Outlet Marlò entsteht im ersten Obergeschoss des 

innerstªdtischen Einkaufszentrums ăMarler Sternò. Bislang wurden 13 Shops eröffnet, weite-

re sollen folgen. Insgesamt sollen bis Mitte 2021 zwischen 70 bis 90 Outlet-Shops realisiert 

werden
18

. 

Â Auf der anderen Seite positionieren sich einige ð üblicherweise großflächige Anbieter ð auch 

mit kleineren Betriebskonzepten  in vorzugsweise (hoch)verdichteten integrierten, zentra-

len Lagen. Dazu gehören Lebensmittelanbieter, aber auch Möbel- oder Baumärkte sowie 

Spielwaren- oder Sportfachmärkte. Andere Betreiber ziehen sich aus bestehenden Flächen 

zurück, wie beispielsweise Elektronikfachmärkte oder auch Warenhäuser (Umwandlung bis-

heriger Verkaufsfläche in Lagerfläche, Untervermietung, Gastronomienutzung, o. ä.). 

Â Mit sich verändernden Betriebsformen und Konzepten treten auch ăneueò Kundenmagne-

te auf den Markt. Dazu gehören beispielsweise ausländische Konzerne, wie Primark, die mit 

großen Flächen städtische Zentren und Einkaufszentren prägen. Sie tragen zu einer deutli-

chen Erhöhung der Kundenfrequenz am Standort bei und beeinflussen das Qualitätsniveau. 

Da sie aber nicht ausschließlich zusätzliche Kaufkraft an den Standort ziehen, sondern ihren 

Umsatz auch aus Umsatzumverteilungen generieren, sind Auswirkungen auf umliegende 

Anbieter und in der Regel auch auf andere Zentren nicht auszuschließen. 

Steigender Wettbewerbsdruck durch E -Commerce (=Onlinehandel)
19

 

Â Im Zuge des Strukturwandels im Einzelhandel gewinnen ăneueò Vertriebs- und Absatzwege 

zunehmend an Bedeutung und stellen den stationären Einzelhandel vor besondere Heraus-

forderungen. Dazu gehört vor allem der Onlinehandel, der durch Vorteile, wie oftmals 

günstigere Preise, die direkte Vergleichbarkeit von Angeboten, die unmittelbare Verfügbar-

keit von Testberichten und / oder Kundenbewertungen, keine Bindung an Ladenöffnungs-

zeiten und / oder die Lieferung der bestellten Produkte ins Haus, besonders hervortritt. In 

der Folge weist dieser Vertriebsweg bundesweit stetig zunehmende Marktanteile auf: Der 

im Onlinehandel erzielte Einzelhandelsumsatz wuchs von rund 1 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 

rund 73 Mrd. Euro im Jahr 2019 an.
20

 Gemessen an den insgesamt im Einzelhandel erzielten 

Umsätzen entspricht dieser Wert aktuell einem relativen Umsatzanteil von rund 13 %
21

. 

 

18

  Quelle: https://www.waz.de/r egion/rhein-und-ruhr/erstes-outlet-center-im-ruhrgebiet-eroeffnet-mit-zehn-

laeden-id230381672.html (Zugriff: 12/2020); https://fashion -outlet-marl.de/stores/ (Zugriff: 12/2020)  

19

  ăEin Unternehmen betreibt E-Commerce, wenn es rechtsverbindliche Ein- oder Verkäufe über Websites oder au-

tomatisierten Datenaustausch (EDI) tätigt. 

Bezahlung und Auslieferung der Bestellungen müssen bei E-Commerce nicht im Bestellvorgang integriert sein.ò 

Definition des Statistischen Bundesamtes; Abruf unter www.destatis.de (Zugriff: 03/2020)  

20

  Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), Umsatz im Onlinehandel mit 

Waren in Deutschland (2000-2018), Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 03/2020)  

21

 Eigene Berechnung auf Grundlage von: HDE; Statistisches Bundesamt: Umsatz im Einzelhandel im engeren Sinne 

in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2020 und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland 

e.V.: E-Commerce-Umsatz mit Waren in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2019, Abruf unter www.statista.de 

(Zugriff: 03/2020)  
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Abbildung 4: Marktentwicklung des Onlinehandels sowie des Einzelhandels insgesamt 

in Deutschland  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, HDE, 2019 (2019: Prognose); eigene Darstellung 

Abbildung 5: Größte Warengruppen im Onlinehandel 2018 (nach Umsatz)  

 

Quelle: HDE 2018, eigene Darstellung 

*FMCG = Fast Moving Consumer Goods (Konsumgüter, die besonders häufig gekauft und in der Regel 

täglich benötigt werden (zum Beispiel Lebensmittel, Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukte) 

Wesentlichen Anteil an der Umsatzentwicklung haben die üblicherweise als zentrenrelevant 

eingestuften Sortimente aus dem Bereich Fashion und Accessoires mit 13,2 Mrd. Euro im 

Jahr 2018, gefolgt von Sortimenten aus dem Elektronikbereich (Consumer Electronics / 

Elektro) mit 13,0 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 5). 
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Abbildung 6: Stationärer Handel und Onlinehandel  

 

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse 

Eine prägende Entwicklung sind die sogenannten Multi-Channel-Konzepte. Dabei erfolgt ei-

ne Verknüpfung von verschiedenen Handelsformaten, beispielsweise von stationärem Ein-

zelhandel und E-Commerce, d. h. der stationäre Handel geht online oder ein bisher nur onli-

ne agierender Händler geht ins stationäre Geschäft. Ziel ist es, durch eine Verbindung unter-

schiedlicher Kanäle ein breites Kundenspektrum zu erreichen. Der Kunde hat bei diesem 

Konzept beispielsweise die Möglichkeit, sich im stationären Einzelhandel über ein bestimm-

tes Produkt zu informieren, um es daraufhin im Online-Shop käuflich zu erwerben oder ein 

online erworbenes Produkt im stationären Handel umzutauschen oder zurückzugeben. 

Spezifische Entwicklungstrends in der Nahversorgung  

Im Bereich der Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln und Drogeriewaren zeigen sich 

spezifische Entwicklungen:  

Â Auf der einen Seite beleben neue Handelsformate den Markt; dazu gehören kleinere Forma-

te von Lebensmittelanbietern in gut frequentierten städtischen Zentren oder Bringdiens-

te - gekoppelt mit dem Onlinehandel. 

Â Auf der anderen Seite steigen ð vorzugsweise außerhalb zentraler Lagen ð die Marktzutritts-

größen bzw. werden entsprechend von Investoren und Betreibern nachgefragt. Größere 

Märkte generieren einen größeren ð in der Regel über die reine Nahversorgung hinausge-

henden ð Einzugsbereich. Dies impliziert eine Veränderung der Versorgungsnetzstruktur 

aufgrund wettbewerblicher bzw. städtebaulicher Auswirkungen. Es findet eine Netzausdün-

nung zu Lasten der fußläufigen Erreichbarkeit statt, die Qualität der wohnungsnahen 

Grundversorgung kann nicht mehr aufrecht erhalten werden bzw. die Funktion ăkleinererò 
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Zentren in denen Lebensmittelanbieter einen wichtigen, funktionstragenden Anker darstel-

len, wird beeinträchtigt. 

Â Onlinehandel oder Bringdienste können diese entstehenden Lücken nur sehr eingeschränkt 

schließen, da es vor dem Hintergrund der Erhaltung der Zentren nicht allein um die Versor-

gung mit Lebensmitteln und Drogeriewaren geht, sondern auch um Synergien mit anderen 

Funktionen (Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie). 

Konsequenzen der Entwicklungen für die räumliche Planung  

Die aufgeführten strukturellen und räumlichen Angebotsverschiebungen stellen die räumliche 

Planung im Allgemeinen sowie in der Stadt Haltern am See im Besonderen weiterhin vor große 

Herausforderungen:  

Â Die Nachfrage nach Standorten außerhalb von Zentren oder in peripheren Lagen im 

Randbereich der Zentren  hält nach wie vor an. Angesichts steigender Flächenansprüche 

vieler Betriebskonzepte passen diese vermeintlich nicht in vorhandene, gewachsene Sied-

lungsstrukturen. Die überwiegend dichten, kleinteiligen und manchmal auch historischen 

oder denkmalgeschützten Bebauungsstrukturen in städtischen Zentren können die Flächen-

ansprüche heutiger Betriebsformen nur bedingt bzw. nur mit erheblichen Eingriffen (Um-

baumaßnahmen wie Zusammenlegungen, Erweiterungen, Umnutzungen etc.) erfüllen. 

Â Durch überdimensionierte Einzelhandelsbausteine sowohl innerhalb und vor allem auch au-

ßerhalb der Zentren droht weiterhin eine zunehmende Standortkonkurrenz . Dabei sind es 

speziell die zentren- sowie nahversorgungsrelevanten Warenangebote, die für die Funkti-

onsfähigkeit der städtischen Zentren Beeinträchtigungen mit sich bringen können. Eine be-

sondere Bedeutung kommt dabei den Randsortimenten großflächiger Anbieter mit nicht 

zentrenrelevanten Kernsortimenten in dezentralen Lagen zu (z. B. Möbelanbieter). 

Â Aufgrund eines Rückgangs der Betriebszahlen sowie einer sinkenden Angebotsbreite und -

qualität des Einzelhandels droht ein Funktionsverlust gewachsener Zentren,  der aufgrund 

der bestehenden Multifunktionalität nicht nur den Einzelhandel betrifft. Das kann sich durch 

uniforme und zumeist kurzlebige Geschäftstypen manifestieren. Besonders kleinere Zentren 

sind einem Wettbewerbsdruck durch hybride Angebotsformen an Konkurrenzstandorten, 

vor allem auch außerhalb der Zentren, ausgesetzt. Die (Folge-) Nutzung von Leerständen 

und entstehende Brachflächen stellen immer wieder eine besondere Herausforderung dar, 

ebenso wie die sinkende Individualisierung des Einzelhandels und damit letztlich auch der 

Individualität der Städte. 

Â Wachsende Betriebsgrößen, Konzentrationstendenzen und in Teilen auch eine zunehmende 

Bedeutung des Onlinehandels auf der einen Seite sowie Angebotsverschiebungen an nicht 

integrierte Standorte auf der anderen Seite bewirken vor allem im Lebensmitteleinzelhandel 

sowie auch im Handel mit Drogeriewaren eine zunehmende Ausdünnung des Nahversor-

gungsnetzes mit einer Verschlechterung der (fußläufigen) Erreichbarkeit von Versorgungs-

standorten. Dies betrifft nicht nur ländlich strukturierte Räume, sondern auch kleinere bzw. 

dünner besiedelte Stadt- und Ortsteile in größeren Städten. 
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4.2  AKTUELLE ENTWICKLUNGEN DURCH DIE CORONA -PANDEMIE  

Während der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts kam es zu der mittlerweile weltweit gras-

sierenden Corona-Pandemie. Im März 2020 ist zur Bekämpfung des Coronavirus bundesweit ein 

Kontaktverbot in Kraft gesetzt worden, in dessen Zuge das öffentliche Leben und die Wirtschaft 

umfangreich runtergefahren wurden (=Lockdown). Tausende Einzelhandelsbetriebe mussten 

über einen Zeitraum von mehreren Wochen geschlossen bleiben. Lediglich sog. systemrelevante 

Einzelhandelsbetriebe, darunter Lebensmittelanbieter, Drogeriemärkte sowie Bau- und Garten-

märkte, konnten unter strengen Hygieneauflagen (Steuerung des Zutritts, Vermeidung von 

Warteschlangen und Maskenpflicht) öffnen. Mitte  April 2020 durften alle Einzelhandelsbetriebe 

bis 800 m² Gesamtverkaufsfläche sowie ð unabhängig von der Größe ð KFZ-Händler, Fahrrad-

geschäfte und Buchhandlungen wieder öffnen. Dabei wurden die Regelungen von den Bundes-

ländern differenziert ausgelegt, so durften in Nordrhein-Westfalen auch großflächige Möbel-

märkte und Einrichtungshäuser öffnen. Mitte Mai 2020 erfolgte dann die vollständige Öffnung 

aller Einzelhandelsbetriebe, wobei die strengen Hygieneauflagen weiterhin einzuhalten sind. Die 

Maskenpflicht wurde darüber hinaus auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ausgeweitet. 

Derzeit absehbare Entwicklungen für den Einzelhandel lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Â Infolge des Lockdowns kam es insgesamt zu einem massiven Umsatzrückgang im stationä-

ren Einzelhandel. Verschiedene Prognosen gehen davon aus, dass die Umsatzentwicklung im 

stationären Einzelhandel im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr stagniert bzw. leicht unter 

dem Vorjahresniveau liegen wird
22

.  

Â Dabei gibt es allerdings große Unterschiede in den einzelnen Warengruppen. Während im 

ersten Halbjahr 2020 in den innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung und Schuhe / Leder-

waren enorme Umsatzeinbußen von bis zu rund -30 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet 

werden, erzielen der Lebensmitteleinzelhandel, der Bau- und Heimwerkerbedarf sowie der 

Fahrradhandel z. T. deutliche Umsatzzuwächse zwischen rund +5 % bis +25 %.
23

 Auch für 

das gesamte Jahr 2020 werden in den Bereichen Bekleidung und Schuhe / Lederwaren Um-

satzverluste zwischen -10 % bis -20 % prognostiziert, was zeigt, dass die negativen Ent-

wicklungen des ersten Halbjahres nicht kompensiert werden können. Im Gegensatz dazu 

wird im Lebensmitteleinzelhandel, Bau- und Heimwerkerbedarf sowie im Fahrradhandel 

auch für das gesamte Jahr 2020 eine positive Umsatzentwicklung mit bis zu +5 % erwar-

tet
24

. 

Â Aufgrund der massiven Umsatzeinbrüche ist mit einem Rückgang der Anzahl der Einzelhan-

delsbetriebe zu rechnen. Der HDE prognostiziert bis zu 50.000 Schließungen im stationären 

Einzelhandel infolge der Corona-Pandemie
25

. Erste Unternehmen haben bereits Insolvenz-

 

22

  Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE); Herbstpressekonferenz 22. September 2020; Abruf unter 

https://einzelhandel.de/presse/pressekonferenzen/12921-hde-herbstpk-2020 (Zugriff: 09/2020);  

Hahn Gruppe; 15. Retail Real Estate Report Germany 2020/202 1; Bergisch-Gladbach 

23

  Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE); Herbstpressekonferenz 22. September 2020; Abruf unter 

https://einzelhandel.de/presse/pressekonferenzen/12921-hde-herbstpk-2020 (Zugriff: 09/2020)  

24

  Quelle: Hahn Gruppe; 15. Retail Real Estate Report Germany 2020/202 1; Bergisch-Gladbach; S. 79 

25

  Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE); Existenzsorgen im Einzelhandel ð Rettungsschirm notwendig; Abruf 

unter https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/12679-existenzsorgen-im-einzelhandel-rettungsschirm-

notwendig (Zugriff: 09/2020)  
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verfahren eingeleitet, darunter die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sowie bekannte 

Bekleidungsfilialisten wie Bonita, Esprit, Gina Tricot, Hallhuber und Promod.  

Â Gleichzeitig gehen renommierte Wirtschaftsinstitute davon aus, dass der Onlinehandel in ei-

nigen Branchen durch seine stationäre Unabhängigkeit und einfachere Liefer-, Versorgungs- 

und Absatzketten ein potentieller Profiteur dieser Krise sein wird. 

Folgende, durch die Corona-Pandemie ausgelöste oder verstärkte Trends im Einzelhandel lassen 

sich bereits beobachten:  

Â Es gibt zunehmend Online-Plattformen auf lokaler / regionaler Ebene. Diese aufgebauten 

lokalen / regionalen Online-Plattformen werden diesen Absatzweg dem inhabergeführten 

Einzelhandel ănªherbringenò.  

Â Insgesamt wird die Verknüpfung von stationärem Einzelhandel und Onlinehandel zuneh-

men. Dadurch werden Multi -Channel-Konzepte für den stationären Einzelhandel wichtiger 

denn je. 

Â Die Bedeutung und Wertschätzung sowohl des stationären Einzelhandels ð über die einfache 

Versorgung mit Gütern hinaus ð als auch der Innenstädte bzw. Zentren als Treff- /  

Einkaufs- /  Lebensmittelpunkte wird zunehmen. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage des 

Unternehmens Bonial zum Einfluss von Corona auf das Kaufverhalten und die Entwicklung 

des innerstädtischen Handels. Demnach kaufen mehr als 40 % der Befragten nun häufiger 

im lokalen Einzelhandel als vor der Corona-Pandemie und knapp 90 % der Befragten ist eine 

lebendige Innenstadt wichtig.
26

 

Ein kommunales Einzelhandelskonzept ist ein langfristig angelegtes Steuerungsinstrument für die 

Einzelhandels- und Stadtentwicklung, welches in regelmäßigen Abständen überprüft und aktua-

lisiert wird (etwa alle fünf Jahre). Auf Grundlage einer Status-Quo-Analyse der Angebots- und 

Nachfrageseite werden mittelfristige Entwicklungsprognosen getroffen und übergeordnete Ent-

wicklungsziele und Maßnahmen definiert.  

Ein Ende der Maßnahmen scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt (November 2020) nicht in 

Sicht. Mittelfristige Prognosen sind aufgrund der ungewissen Dauer der Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Auswirkungen derzeit nicht zuver-

lässig möglich. Das gilt sowohl für die Angebots- als auch für die Nachfrageseite. Gleichwohl ist 

der Einzelhandel in erheblichem Ausmaß betroffen. 

 

26

  Quelle: Bonial International GmbH; Exklusive Umfrage: 90 Prozent der Deutschen ist eine lebendige Innenstadt 

wichtig; Abruf unter https://www.bonial.com/de/pressemitteilungen/exk lusive-umfrage/ (Zugriff: 09/2020)  
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5 NACHFRAGESEITIGE RAHMENBEDINGUNGEN  

Nachstehend folgt zur grundsätzlichen Einordnung der Einzelhandelssituation in der Stadt Hal-

tern am See eine Übersicht der aktuellen Rahmenbedingungen, die sich direkt oder indirekt auf 

die Positionierung, kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch die Prosperität des Einzel-

handelsstandorts Haltern am See auswirken können.  

5.1  STANDORTRELEVANTE RAHMENBEDINGUNGEN  

Rolle in der Region und verkeh rliche Anbindung  

Die Stadt Haltern am See mit rund 38.700 Einwohnern liegt im Nordwesten Nordrhein-

Westfalens im Kreis Recklinghausen. Sie befindet sich am südlichen Rand des Münsterlandes 

und am nördlichen Rand des Ruhrgebiets; sie gehört zur Metropole Ruhr. Haltern am See nimmt 

die landesplanerische Versorgungsfunktion eines Mittelzentrums ein. Die nächstgelegenen Mit-

telzentren sind die unmittelbar an das Halterner Stadtgebiet angrenzenden Städte Dülmen, 

Lüdinghausen, Datteln, Oer-Erkenschwick, Marl und Dorsten. Die nächstgelegenen Oberzen-

tren Essen, Münster und Dortmund befinden sich in rund 45 bis 50 km Entfernung. Die Stadt 

Haltern konkurriert als Wirtschaftsstandort vor allem mit den benachbarten Mittelzentren in der 

Region. Die regionale Wettbewerbssituation wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich 

durch dynamische Einzelhandelsentwicklungen in der Region (z. B. Planung eines Fashion Outlet 

Centers in Marl, s. Kapitel 4.1, Seite 26) verschärfen. 

Die räumlich-funktionalen Verflechtungen Halterns am See mit der Region werden durch eine 

gute verkehrliche Anbindung begünstigt. In erster Linie bieten die Bundesautobahn A 43 (Rich-

tung Münster im Norden und Wuppertal im Süden) sowie die Bundesstraße B 58 (Richtung We-

sel im Westen und Lüdinghausen im Osten) gute überörtliche Straßenverbindungen.  

Mit den DB-Anschlussstellen Haltern am See Bahnhof sowie Sythen ist die Stadt an das bundes-

weite Schienennetz angebunden. Aufgrund seiner zentralen, innenstadtnahen Lage ermöglicht 

der Halterner Bahnhof auswertigen Kunden den Besuch der Innenstadt mit der Bahn. Darüber 

hinaus bietet ein Netz aus Buslinien Verbindungen innerhalb Halterns am See und in benachbar-

te Orte der Region.  

Die Stadt Haltern am See hat mit ihrer umfassenden Seen- und Heidelandschaft (Halterner und 

Hullerner Stausee, Silberseen, Dülmener See und Westruper Heide) sowie den ausgedehnten 

Waldgebieten (Hohe Mark, Haard, Borkenberge) eine große Bedeutung als Freizeit- und Naher-

holungsstandort. Die Stadt ist zudem Wallfahrtsort, beheimatet das LWL-Römermuseum und 

verfügt über eine vielfältige touristische Infrastruktur. 
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Karte 1: Lage der Stadt Halter n am See in der Region 

 

Quelle: eigene Darstellung © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA 

Siedlungsstruktur und Bevölkerungsverteilung  

Das Halterner Stadtgebiet umfasst rund 160 km² und gliedert sich in acht Ortsteile. In der fol-

genden Tabelle 4 werden die Einwohner der Ortsteile und deren Anteile an der Gesamtbevölke-

rung dargestellt. 

Tabelle 4:  Halterner  Ortsteile  mit Einwohnerzahlen  

Ortsteile  Einwohner Anteil  

Haltern-Mitte  19.670 51 % 

Flaesheim 1.920 5 % 

Hamm-Bossendorf 2.080 5 % 

Holtwick 950 2 % 

Hullern 2.390 6 % 

Lavesum 1.720 4 % 

Lippramsdorf 3.600 9 % 

Sythen 6.350 16 % 

Gesamt 38.660 100 % 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: Stadt Haltern am See, Stand: 31.12.2019 (Hauptbewohner) 

http://www.openstreetmap.org/
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Das Stadtgebiet ist geprägt durch einen zusammenhängenden, zentral gelegenen Siedlungskör-

per sowie mehrere dispers gelegene, ländlich geprägte Ortsteile (vgl. Karte 2). Mit knapp 

19.700 Einwohnern und einem Anteil von rund 50 % an der Gesamtbevölkerung liegt der Sied-

lungsschwerpunkt in dem Ortsteil Haltern-Mitte . Die übrigen Ortsteile sind diesem quantitativ 

deutlich untergeordnet. Der Ortsteil Sythen ist dabei bezogen auf die Einwohnerzahl mit rund 

6.400 Einwohnern und einem Anteil von 16 % der zweitgrößte Ortsteil, gefolgt von Lipprams-

dorf mit rund 3.600 Einwohnern und einem Anteil von 9 %. Die Ortsteile Flaesheim, Hamm-

Bossendorf, Hullern und Lavesum weisen zwischen rund 1.700 und knapp 2.400 Einwohner auf, 

was Anteilen zwischen 4 % und 6 % entspricht. Im Ortsteil Holtwick leben rund 950 Einwoh-

ner, was in etwa 2 % der Gesamtbevölkerung der Stadt Haltern am See ausmacht. 

Karte 2:  Siedlungs- und Stadtstrukt ur Haltern am See 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; Legende für Kartengrundlage im Anhang 

(S. 148) 

 

5.2  KAUFKRAFTPOTENZIAL IN HALTERN AM SEE 

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation wird auf sekundärstatistische Rahmendaten der 

IfH Retail Consultants Köln zurückgegriffen. Diese werden durch die IfH-Marktforschung bun-

desweit ermittelt und aktuell fortgeschrieben. Anhand der Bevölkerungszahlen und einzelhan-

delsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet vorhandene Kaufkraftpotenzial im 

Einzelhandel gesamt und nach Warengruppen ermitteln. 

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial stellt sich für die Stadt Haltern am See folgen-

dermaßen dar: 
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Tabelle 5:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale in Haltern am See 

Warengruppe  

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial  

der Halterner  Wohnbevölkerung  

Pro Kopf  

(in Euro /  Jahr) 

Gesamt 

(in Mio. Euro) 

Nahrungs- und Genussmittel 2.598 100,4 

Blumen (Indoor) / Zoo 119 4,6 

Gesundheit und Körperpflege 459 17,8 

PBS* / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 184 7,1 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 3.361 129,9 

Bekleidung 578 22,4 

Schuhe / Lederwaren 166 6,4 

GPK** / Haushaltswaren 121 4,7 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung  152 5,9 

Sport und Freizeit 168 6,5 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 1.185 45,8 

Wohneinrichtung 185 7,2 

Möbel 423 16,3 

Elektro / Leuchten 196 7,6 

Elektronik / Multimedia 447 17,3 

Medizinische und orthopädische Artikel 89 3,5 

Uhren / Schmuck  81 3,1 

Baumarktsortimente 512 19,8 

Gartenmarktsortimente 114 4,4 

Überwiegend langfristiger Bedarf 2.046 79,1 

Sonstige 277 10,7 

Gesamt 6.869  265,6 

* Papier, Büroartikel, Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung nach IfH Retail Consultants Köln, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2019, Köln, 

2019 

Insgesamt beträgt das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial für Haltern am See rund 

266  Mio. Euro (201 9). Die Verbrauchsausgaben in den Warengruppen sind dabei unterschied-

lich ausgeprägt. Auf die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel entfällt mit rund 100 Mio. 

Euro bzw. rund 38 % der höchste Anteil am gesamten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpoten-

zial. Mit deutlichem Abstand folgen die Warengruppen Bekleidung (rund 22 Mio. Euro bzw. 

8 %), Baumarktsortimente (rund 20 Mio. Euro bzw. 7 %) sowie Gesundheit und Körperpflege 

(rund 18 Mio. Euro bzw. 7 %). Weitere monetär bedeutsame Warengruppen sind Elektronik / 

Multimedia und Möbel. 

Diesem monetären Kaufkraftpotenzial liegt ð unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen ð das 

örtliche Kaufkraftniveau der Stadt Haltern am See zu Grunde. Die sogenannte einzelhandelsrele-
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vante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vorhandenen einzelhandelsrele-

vanten Kaufkraft pro Einwohner zur einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesre-

publik. Dabei gibt sie die Abweichung der einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Kaufkraft in Hal-

tern am See vom Bundesdurchschnitt (=100) an. Derzeit ergibt sich in Haltern am See eine ein-

zelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer  von 105,6 , d. h. das Kaufkraftniveau der Halterner 

Bevölkerung liegt um rund 6 % über dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zum Jahr 2008 

(KKZ: 107,8) ist das Kaufkraftniveau leicht gesunken. Dagegen ist das absolute Kaufkraftvolu-

men um rund 22 % gestiegen.
27

 

Karte 3:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern  im regionalen Vergleich  

(2019)  

 

Quelle: eigene Darstellung nach IFH Retail Consultants, Köln ð Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2019 

 

27

  Auf Basis von MB Research-Daten ergab sich 2008 anhand der damaligen Bevölkerungszahl ein einzelhandelsrele-

vantes Kaufkraftvolumen von rund 218 Mio. Euro. (Quelle: CIMA Beratung und Management GmbH (2008): Ein-

zelhandelskonzept für die Stadt Haltern am See. Lübeck. S. 15) 
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Tabelle 6:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraft im regionalen Vergleich (2019)  

Kommune 

Landesplaneri-

sche Versor-

gungsfunktion  

Einwohner 

(gerundet) 

Einzelhandelsrelevante / s 

Kaufkraft - 

kennziffer  

Kaufkraft - 

volumen  

(in Mio. Euro) 

Haltern am See Mittelzentrum  38.700 105,6  265,6 

Datteln Mittelzentrum 34.550 95,7 212,2 

Dorsten Mittelzentrum 75.250 100,5 469,2 

Dülmen Mittelzentrum 46.500 100,1 300,6 

Lüdinghausen Mittelzentrum 24.550 104,7 166,9 

Marl Mittelzentrum 83.700 96,5 519,1 

Oer-Erkenschwick Mittelzentrum 31.400 93,3 187,4 

Olfen Grundzentrum 12.650 100,7 82,3 

Reken Grundzentrum 14.650 100,6 95,2 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage von IFH Retail Consultants GmbH, Köln ð Einzelhandelsrelevante Kauf-

kraftkennziffern 2019 

Im regionalen Vergleich  wird deutlich, dass die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer in 

Haltern am See über dem Durchschnitt der Kaufkraftkennziffern der benachbarten Kommunen 

liegt (vgl. Karte 3 und Tabelle 6). Auffallende Abweichungen deutlich unter den Bundesdurch-

schnitt weisen Oer-Erkenschwick (93,3), Datteln (95,7) und Marl (96,5) auf, in Lüdinghausen 

(104,7) liegt die Kaufkraftkennziffer ð wie in Haltern am See ð deutlich über dem Bundesdurch-

schnitt. 
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6 AKTUELLE ANGEBOTSSITUATION IN HALTERN AM SEE 

Unter Berücksichtigung der im vorstehenden Kapitel beschriebenen standortrelevanten Rah-

menbedingungen werden im Folgenden die Einzelhandelsstandorte und Einzelhandelsstrukturen 

in der Stadt Haltern am See unter einzelhandelsrelevanten und städtebaulichen Gesichtspunkten 

analysiert. Hierfür wird zunächst ein gesamtstädtischer Betrachtungsbogen gespannt, bevor in 

einem vertiefenden Schritt eine räumliche Differenzierung sowie eine Betrachtung der Grund-

versorgungssituation im Stadtgebiet erfolgen. 

Um die Entwicklung des Einzelhandelsbesatzes vergleichbar darstellen zu können, basieren die 

nachfolgenden Erläuterungen zur räumlich-funktionalen Angebotsstruktur auf dem beschlosse-

nen Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008. Das heißt: Die zentralen Versorgungsbereiche 

(Innenstadt, Lippramsdorf, Sythen) wurden entsprechend ihrer damaligen Funktion und Abgren-

zung in die Analyse eingestellt. Im Rahmen der Fortschreibung ist es allerdings möglich, dass 

sich ð entsprechend der zwischenzeitlich erfolgten einzelhandelsrelevanten Entwicklungen ð 

Veränderungen in den räumlichen Abgrenzungen ergeben haben oder damals abgegrenzte 

zentrale Versorgungsbereiche heute nicht mehr als solche definiert werden können. 

6.1  ECKDATEN DES EINZELHANDEL S IN HALTERN AM SEE 

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlage aus der sortimentsspezifischen flächendeckenden 

Erhebung aller Anbieter können differenzierte Aussagen zur Versorgungssituation in Haltern am 

See getroffen werden. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich grundsätzlich auf den Bestand 

zum Erhebungszeitpunkt (Dezember 2019). Die wesentlichen Kennwerte des Einzelhandels in 

Haltern am See stellen sich zu diesem Zeitpunkt wie folgt dar: 

Â Es bestehen insgesamt 250 Betriebe des Einzelhandels im engeren Sinne (d. h. ohne KFZ- 

und Brennstoffhandel, vgl. Kapitel 2) mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 73.700 m² . 

Seit 2008 ist somit über alle Warengruppen ein Verkaufsflächenzuwachs von knapp 

19.700 m² (+36 %) bei einer leicht rückläufigen Anzahl an Einzelhandelsbetrieben (2008: 

298 Betriebe) festzustellen. Hier spiegeln sich u. a. einzelne Veränderungen im Bestand (z. B. 

Erweiterung von Lebensmittelmärkten) sowie methodische Änderungen wider.
28

  

 

28

  Im Laufe der Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes wurde der Elektronikmarkt Medimax in der Innenstadt von 

Haltern am See geschlossen. Eine Nachnutzung ist geplant. In den Analysedaten dieses Berichtes ist der Markt 

noch als Bestand berücksichtigt.  
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Abbildung 7: Warengruppenspezifische Verkaufsflächen in Haltern am See (in m²)  

 

* Papier / Büroartikel / Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019 

Â Quantitative Angebotsschwerpunkte  liegen in Haltern am See in der nahversorgungsrele-

vanten Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel  (rund 19.350 m² Verkaufsfläche) sowie 

in der flächenintensiven Warengruppe Gartenmarkt sortimente  (rund 11.550 m² Verkaufs-

fläche). Aber auch die innerstädtische Leitbranche Bekleidung weist mit rund 7.450 m² Ver-

kaufsfläche eine hohe quantitative Bedeutung auf. 

Â Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb  beträgt rund 295 m²  und ist gegenüber 

2008 (181 m²) deutlich gestiegen. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten aus ver-

gleichbaren Erhebungen des Büros Junker + Kruse in anderen Städten mit 25.000 bis 

50.000 Einwohnern (280 m²)
29

 ist der Wert als leicht überdurchschnittlich zu bewerten. 

Â Die einwohnerbezogene Verkaufsfläc henausstattung  beträgt 1,90 m²  pro Einwohner und 

rangiert damit ð losgelöst von branchenspezifischen Betrachtungen ð über dem bundesdeut-

schen Durchschnittswert von rund 1,5 m² pro Einwohner. Im interkommunalen Vergleich 

liegt dieser Wert leicht unter dem Durchschnitt (zum Vergleich: Der diesbezügliche Durch-

schnittswert aller Kommunen mit 25.000 - 50.000 Einwohnern aus der bundesweiten Jun-

ker + Kruse Datenbank beträgt rund 2,02 m²). In der Gegenüberstellung zur letzten Erhe-

bung (1,41 m²) ist der Wert gestiegen. 

 

29

 Quelle: Junker +  Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 Ein-

wohnern (n=45)  
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In einem warengruppenspezifischen Vergleich der einwohnerbezogenen Verkaufsflächenaus-

stattungsgrade zu Kommunen ähnlicher Größenordnung zeigen sich aus rein quantitativer Sicht 

zunächst überwiegend übliche Angebotsausstattungen in einem durchschnittlichen bis leicht 

überdurchschnittlichen Rahmen. Leicht unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattungen 

zeigen sich am ehesten in der nahversorgungsrelevanten Warengruppe Gesundheit und Körper-

pflege, den zentrenrelevanten Warengruppen Bekleidung, Glas, Porzellan, Keramik / Haus-

haltswaren und Elektronik / Multimedia sowie in der nicht zentrenrelevanten Warengruppe Mö-

bel. 

Tabelle 7:  Einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattungen im Vergleich  

Warengruppe  

Haltern am See 

(rund 38.800 

Einwohner) 

Kommunen mit  

25.000 - 50.000  

Einwohnern  

(Durchschnitt) 

Nahrungs- und Genussmittel 0,50 0,44 

Blumen (Indoor) / Zoo 0,08 0,07 

Gesundheit und Körperpflege 0,07 0,08 

PBS* / Zeitungen / Zeitschr. / Bücher 0,04 0,04 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 0,68 0,62 

Bekleidung 0,19 0,23 

Schuhe / Lederwaren 0,05 0,06 

GPK** / Haushaltswaren 0,04 0,08 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyaus-

stattung 
0,03 0,03 

Sport und Freizeit 0,05 0,06 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 0,36 0,46 

Wohneinrichtung 0,13 0,08 

Möbel 0,15 0,23 

Elektro / Leuchten 0,04 0,04 

Elektronik / Multimedia 0,03 0,05 

Medizinische und orthopädische  

Artikel 
0,02 0,02 

Uhren / Schmuck 0,01 0,01 

Bau- und Gartenmarktsortimente  0,47 0,49 

Überwiegend langfristiger Bedarf 0,85 0,92 

Gesamtsumme 1,90 2,02 

* Papier / Büroartikel / Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019 und Junker + Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 

Einwohnern (n=45) 

In der nachfolgenden Tabelle 8 werden die warengruppenspezifischen Verkaufsflächen, Umsät-

ze und Zentralitäten in Haltern am See aufgeführt. Die Zentralität zeigt an, wie viel der lokal 
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vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch den niedergelassenen Einzelhandel ge-

bunden werden kann. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genau so groß ist 

wie die lokal vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraft in der entsprechenden Warengruppe; 

Werte über 1 deuten auf Zuflüsse von außen hin. 

Tabelle 8: Umsätze und Zentralitäten  in Haltern am See nach Warengruppen  

Warengruppe  

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Umsatz 

(in Mio. Euro) 

Zentralität  

Nahrungs- und Genussmittel 19.350 96,9 0,96 

Blumen (Indoor) / Zoo 3.100 7,0 1,51 

Gesundheit und Körperpflege 2.550 18,5 1,04 

PBS* / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 1.550 6,9 0,97 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 26.500 129,3 0,99 

Bekleidung 7.450 22,5 1,00 

Schuhe / Lederwaren 2.050 7,4 1,15 

GPK**  / Haushaltswaren 1.600 3,7 0,79 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstat-

tung 
1.250 3,7 0,62 

Sport und Freizeit 1.850 5,6 0,86 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 14.150 42,9 0,93 

Wohneinrichtung 4.950 8,9 1,24 

Möbel 5.950 6,8 0,41 

Elektro / Leuchten 1.400 5,6 0,73 

Elektronik / Multimedia 1.300 8,5 0,49 

Medizinische und orthopädische Artikel 600 4,8 1,38 

Uhren / Schmuck 450 4,2 1,34 

Baumarktsortimente  6.600 9,3 0,47 

Gartenmarktsortimente 11.550 8,8 2,00 

Überwiegend langfristiger Bedarf 32.800 56,9 0,72 

Gesamtsumme (inkl. sonstiges)  73.700 229,1 0,86 

* Papier, Büroartikel, Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019 

Â Dem in der Stadt Haltern am See vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial 

von rund 266 Mio. Euro  steht ein geschätztes Jahresumsatzvolumen von rund 229 Mio. 

Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Einzelhandelszentralität von 0,86  über alle Wa-

rengruppen, d. h. der erzielte Einzelhandelsumsatz liegt rund 14 % unter dem örtlichen 

Kaufkraftvolumen. Per Saldo lässt sich also feststellen, dass die örtlich vorhandene Kaufkraft 

nicht komplett am Einkaufsstandort Haltern am See gebunden werden kann. Angesichts der 

regionalen Angebots- und Konkurrenzsituation ist dieser Wert ð unabhängig von waren-

gruppenspezifischen und räumlichen Betrachtungen ð zwar grundsätzlich als gut einzuord-
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nen. Die Stadt Haltern am See wird der landesplanerischen Versorgungsfunktion als Mittel-

zentrum allerdings nur eingeschränkt gerecht.  

Zwar ist gegenüber dem Jahr 2008 eine positive Umsatzentwicklung (rund 43 Mio. Euro; 

+ 24 %) zu beobachten, jedoch stieg das Kaufkraftvolumen in diesem Zeitraum ebenfalls 

stärker (+22 %) an. Dementsprechend ist die Zentralität über alle Warengruppen im Ver-

gleich zum Jahr 2008 (0,85) konstant. 

Â Vor dem Hintergrund der Versorgungsfunktion Halterns erscheinen aus rein quantitativer 

Sicht insbesondere die Zentralitätswerte in den Warengruppen GPK / Haushaltswaren, 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung, Sport und Freizeit, Möbel, Elektro / Leuchten, 

Elektronik / Multimedia sowie Baumarktsortimente ausbaufähig. Weiterführende Betrach-

tungen hierzu erfolgen in den weiteren Analyseschritten zur qualitativen bzw. strukturellen 

sowie räumlichen Angebotsstruktur in Haltern am See. Die daraus abgeleiteten Aussagen zu 

Entwicklungsperspektiven des Halterner Einzelhandels erfolgen in Kapitel 7 dieses Konzepts. 

Neben dieser überwiegend quantitativen Betrachtung spielen für die Bewertung eines Einzel-

handelsstandorts vor allem auch qualitative  und räumliche  Aspekte eine entscheidende Rolle. 

In einem weiteren Schritt wird das Einzelhandelsangebot der Stadt Haltern am See daher unter 

diesen Gesichtspunkten näher betrachtet. 

6.2  ANGEBOTSSTRUKTUR DES EINZELHANDELS IN HALTERN AM SEE 

Das Einzelhandelsangebot in Haltern am See weist auf gesamtstädtischer Ebene folgende struk-

turelle Merkmale auf: 

Warengruppen der überwiegend kurzfristigen Bedarfsstufe  

Â Mit rund 19.350 m² entfällt der größte Einzelanteil (rund 26 %) der Gesamtverkaufsfläche 

in Haltern am See auf die nahversorgungsrelevante Warengruppe Nahrungs- und Genuss-

mittel . Auch der mit Abstand größte Teil der Betriebe (89 Betriebe, rund 36 %) ist dieser 

Warengruppe zuzuordnen, wobei in diesem Zusammenhang jedoch insbesondere auch die 

zahlreichen Betriebe des Lebensmittelhandwerks (v. a. Bäckereien) im Halterner Stadtgebiet 

eine quantitative Rolle spielen. Der Bereich Nahrungs- und Genussmittel nimmt mit rund 

97 Mio. Euro den größten Einzelanteil (43 %) am Umsatz in den verschiedenen Warengrup-

pen ein. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung in dieser Warengruppe von ca. 

0,50 m² liegt über dem Vergleichswert aus Kommunen vergleichbarer Größenordnung
30

 

(0,44 m² pro Einwohner) und weist auf eine im Bundesvergleich überdurchschnittliche Aus-

stattung hin. Die Zentralität von 0,96 zeigt per Saldo nur sehr geringe Kaufkraftabflüsse. 

Diese Werte zeigen aus rein quantitativer Sicht zunächst einen guten Ausstattungsgrad in 

der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel in Haltern am See und unterstreichen die 

hohe Bedeutung dieser Sortimentsgruppe innerhalb der privaten Verbrauchsausgaben der 

Haushalte.  

Â Auch die Werte in den weiteren Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs spiegeln aus rein 

quantitativer Sicht zunächst eine gute Angebotsausstattung in der Stadt Haltern am See wi-

 

30

  Quelle: Junker + Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 Ein-

wohnern (n=45)  
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der. Rund 2.550 m² Verkaufsfläche entfallen auf die ebenfalls nahversorgungsrelevante Wa-

rengruppe Gesundheit und Körperpflege.  Mit rund 0, 07 m² Verkaufsfläche je Einwohner 

besteht hier eine für Städte dieser Größenordnung leicht überdurchschnittliche Verkaufsflä-

chenausstattung (Schnitt: 0,06 m² / EW)
31

. Dabei existieren zwei Drogeriemärkte im Stadt-

gebiet, wovon sich einer innerhalb der Innenstadt befindet. Das weitere sortimentsspezifi-

sche Fachangebot besteht neben Fachgeschäften in der Halterner Innenstadt (u. a. Parfüme-

rie) vor allem in einer Vielzahl Apotheken. Rund die Hälfte der warengruppenspezifischen 

Verkaufsfläche entfällt auf Nebensortimente der Lebensmittelanbieter, wo sie maßgeblich 

zur wohnortnahen Grundversorgung der Halterner Bevölkerung beitragen. 

Â In der Warengruppe Blumen (Indoor) / Zoo  existieren im Halterner Stadtgebiet 

neun Kernsortimentsanbieter, darunter ein Zoofachmarkt sowie Blumen- und Zoofachge-

schäfte. Rund drei Viertel der insgesamt knapp 3.100 m² Verkaufsfläche in dieser Waren-

gruppe entfällt auf Randsortimentsangebote u. a. der Lebensmittelmärkte sowie Bau- und 

Gartenmärkte (Tierfutter und Schnittblumen).  

Â In der Warengruppe Papier / Bücher / Schreibwaren / Zeitungen / Zeitschriften  ist ein 

Verkaufsflächenangebot von rund 1.500 m² vorhanden. Das Angebot umfasst Fachangebo-

te wie Buch-, Presse- oder Schreibwarenhandel, aber auch Randsortimentsangebote 

(Schreibwaren und Zeitschriften in Lebensmittelmärkten) und Angebote in Tankstellenshops 

und preisorientierten Fachdiscountern. Positiv zu werten ist die Konzentration von sechs 

Fachanbietern in der Innenstadt, darunter auch mit einer Buchhandlung und einem Schreib-

warengeschäft die zwei größten Fachanbieter in dieser Warengruppe im Stadtgebiet. 

Insgesamt entfällt mit rund 26.500 m² mehr als ein Drittel des gesamtstädtischen Verkaufsflä-

chenangebots und etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes im Halterner Einzelhandel auf die 

Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe . Dies liegt vor allem an dem hohen Anteil dieser 

Warengruppen (v. a. Lebensmittel) an den einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben. Die 

Gesamtzentralität der Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs zeigt mit 0,99 per Saldo ein fast 

ausgeglichenes Umsatz-Kaufkraft-Verhältnis. Insgesamt ist eine gute strukturelle Angebotsmi-

schung zu verzeichnen. 

Detailliertere Aussagen zur wohnortnahen Grundversorgungssituation in Haltern am See folgen 

in Kapitel 6.5 dieser Untersuchung. 

Warengruppen der überwiege nd mittelfristigen Bedarfsstufe  

Â Im Bereich der mittelfristigen Bedarfsstufe liegt der quantitative Angebotsschwerpunkt mit 

rund 7.450 m² Verkaufsfläche (rund 10 % der Gesamtverkaufsfläche), 26 Einzelhandelsbe-

trieben (rund 10 % aller Halterner Betriebe) und über 22 Mio. Euro Umsatz in der zentralen 

Leitbranche des innerstädtischen Einzelhandels Bekleidung. Die einwohnerbezogene Ver-

kaufsflächenausstattung von 0,19 m² / Einwohner liegt unter dem Vergleichswert aus 

Kommunen vergleichbarer Größenordnung
32

 (0,23 m² pro Einwohner). Die sortimentsspezi-

fische Zentralität von 1,00 weist auf ein ausgeglichenes Umsatz-Kaufkraft-Verhältnis.  

Mehr als zwei Drittel der Verkaufsfläche und drei Viertel aller Betriebe befinden sich in der 

Halterner Innenstadt. Auch sind die beiden einzigen großflächigen Kernsortimentsanbieter in 

der Innenstadt lokalisiert. Mit knapp einem Viertel der warengruppenspezifischen Verkaufs-

 

31

  Ebd. 

32

  Ebd. 
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fläche entfällt ein nicht unwesentlicher Teil auf nicht integrierte Streulagen und dabei insbe-

sondere auf den Standortbereich Münsterstraße. 

Â Die Warengruppe Schuhe / Lederwaren  weist mit mehr als 2.000 m² Verkaufsfläche aus 

quantitativer Sicht ein für eine Stadt dieser Größenordnung gutes Angebot auf. Die einwoh-

nerbezogene Verkaufsflächenausstattung in dieser Warengruppe von ca. 0,05 m² liegt im 

Bereich des Vergleichswertes aus Kommunen vergleichbarer Größenordnung
33

. Die sorti-

mentsspezifische Zentralität von 1,15 liegt auf einem guten Niveau und zeigt leichte Kauf-

kraftzuflüsse. In dieser Warengruppe entfallen knapp zwei Drittel auf die Halterner Innen-

stadt, in der der größte Anbieter lokalisiert ist. Aber auch ein Drittel der warengruppenspezi-

fischen Verkaufsfläche befindet sich in nicht integrierten Streulagen und hauptsächlich im 

Standortbereich Münsterstraße. 

Â Ein weiterer Angebotsbaustein der mittelfristigen Bedarfsstufe ist die Warengruppe Glas, 

Porzellan, Keramik / Haushaltswaren  mit rund 1.600 m² Verkaufsfläche und 3,7 Mio. Eu-

ro Umsatz. Dieses Angebot beinhaltet neben vier Kernsortimentsanbietern, davon drei in der 

Halterner Innenstadt
34

, in erster Linie Angebote von Rand- und Nebensortimenten von übri-

gen Fachgeschäften, Lebensmittelanbietern und Drogeriemärkten sowie von preisorientier-

ten Billiganbietern und Bau- und Gartenmärkten, auf die rund drei Viertel der warengrup-

penspezifischen Verkaufsfläche entfällt. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung 

in dieser Warengruppe von rund 0,04 m² liegt deutlich unter dem Vergleichswert aus 

Kommunen vergleichbarer Größenordnung
35

. Die sortimentsspezifische Zentralität von 0,79 

zeigt deutliche Kaufkraftabflüsse und liegt auf einem ausbaufähigen Niveau. 

Â In der Warengruppe Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung  ist unter den Waren-

gruppen des mittelfristigen Bedarfs mit 0,62 die mit deutlichem Abstand niedrigste Zentrali-

tät zu verzeichnen. Das Verkaufsflächenangebot beträgt insgesamt rund 1.250 m² Verkaufs-

fläche. Von den insgesamt sechs Kernsortimentsanbietern in dieser Warengruppe befinden 

sich drei in der Halterner Innenstadt (2x Hobbyartikel und 1x Spielwaren), einer im Neben-

zentrum Sythen (Hobbyartikel) und zwei in nicht integrierten Lagen (Hobbyartikel und Ba-

byausstattung). Darüber hinaus werden Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung als 

Randsortiment oder Aktionswaren u. a. von Lebensmittelanbietern, Drogerie- oder Dis-

countmärkten angeboten. Das warengruppenspezifische Angebot ist sowohl aus quantitati-

ver wie qualitativer Sicht als ausbaufähig zu bewerten. Dabei ist anzumerken, dass der mit-

telständische Spielwarenhandel in den letzten Jahren verstärkt durch Angebotskonzentratio-

nen in großen Fachmärkten sowie die zunehmende Konkurrenz des E-Commerce geprägt 

war. Dennoch besitzt dieser Angebotsbaustein eine hohe Bedeutung für eine attraktive in-

nerstädtische Angebotsstruktur. 

Â Die Warengruppe Sport und Freizeit ist mit rund 1.850 m² Verkaufsfläche und einem sor-

timentsspezifischen Umsatz von rund 5,6 Mio. Euro (Zentralität: 0,86) in Haltern am See 

vertreten. Das Angebot ist durch Fachanbieter mit den Kernsortimenten Sportbekleidung / 

Sportschuhe, Fahrräder und technisches Zubehör und Angelsport vielfältig strukturiert. Des 

Weiteren wird die Warengruppe als Randsortiment (bzw. Aktionswaren) vorgehalten. Aller-

 

33

  Ebd.  

34

  Im Laufe der Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes wurden zwei Anbieter in der Innenstadt geschlossen. In den 

Analysedaten dieses Berichts sind diese noch als Bestand berücksichtigt. 

35

  Ebd. 
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dings befinden sich lediglich ein Viertel der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche und 

drei von insgesamt zehn verschiedenen Fachanbietern in der Halterner Innenstadt. Ein groß-

flächiger Anbieter existiert in Haltern am See nicht. Der größte Anbieter befindet sich in ei-

ner nicht integrierten Streulage.  

Mit insgesamt rund 14.150 m² Verkaufsfläche, 54 Kernsortimentsanbietern und einem Umsatz 

von rund 43 Mio. Euro (Gesamtzentralität: 0,93) haben die Warengruppen des mittelfristigen 

Bedarfs einen bedeutenden Anteil am gesamtstädtischen Einzelhandelsangebot in Haltern am 

See bei einer für ein Mittelzentrum dieser Größenordnung und im Hinblick auf die regionale An-

gebots- und Konkurrenzsituation jedoch insgesamt adäquaten quantitativen Angebotsaus-

stattung . Dabei sind die Betriebsstrukturen kleinteilig, mit Verkaufsflächen z.  T. sehr deutlich 

unterhalb der Großflächigkeit (800 m² Verkaufsfläche). Aus rein quantitativer Sicht zeigt sich in 

den Warengruppen GPK / Haushaltswaren, Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung sowie 

Sport und Freizeit ein Angebotsdefizit. Positiv ist derzeit das vorhandene Angebot des innerstäd-

tischen (v. a. mittelständischen) Fachhandels zu werten. Dennoch befindet sich ein nicht unwe-

sentliches Angebot dieser Warengruppen außerhalb der Innenstadt in nicht integrierten Streula-

gen. 

Warengruppen der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe  

Â Rund 32.800 m² Verkaufsfläche und damit knapp die Hälfte der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche entfallen auf Waren der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe. Quantitative 

Angebotsschwerpunkte liegen in den Warengruppen Bau- (rund 6.600 m² Verkaufsfläche) 

und Gartenmarktsortimente  (rund 11.550 m² Verkaufsfläche) und Möbel (rund 5.950 m² 

Verkaufsfläche). Diese Flächenanteile repräsentieren jedoch nicht zwangsläufig einen be-

sonderen Stellenwert dieser Warengruppen innerhalb der Halterner Einzelhandelsstrukturen, 

sondern sind z. T. auf das flächenintensive Angebot der Betriebe dieser Warengruppen zu-

rückzuführen. Zu nennen sind hier insbesondere der Baumarkt Hagebau, die Gartenmärkte 

Raiffeisen-Markt, Gärtnerei Schwalvenberg und Blumen Haunert sowie der Möbelmarkt Re-

so. Im Gegensatz zu dem Zentralitätswert bei den Gartenmarktsortimenten (2,00) lassen die 

Zentralitätswerte in den Warengruppen Möbel (0,41) und Baumarktsortimente (0,47) auf 

ein Angebotsdefizit schließen.  

Â In der Warengruppe Wohneinrichtung , auf die rund 4.950 m² Verkaufsfläche entfallen, ist 

eine im Vergleich zu anderen Städten der Größenordnung Halterns am See leicht überdurch-

schnittliche Verkaufsflächenausstattung von knapp 0,13 m² (0,08 m² / Einwohner
36

) festzu-

halten und eine Zentralität von 1,24, die per Saldo Kaufkraftzuflüsse aus der Region zeigt. 

Dies liegt jedoch nur in untergeordnetem Maße an innerstädtischen Facheinzelhandelsbe-

trieben, sondern vielmehr auch an den (niedrigpreisorientierten) Fachmärkten sowie kleine-

ren Fachanbietern in Streulagen im Stadtgebiet oder den Randsortimentsangeboten. 

Â Das Angebot in den Warengruppen Elektro / Leuchten  und Elektronik  / Multimedia  um-

fasst zusammen rund 2.700 m² Verkaufsfläche und einen geschätzten Umsatz von rund 

14 Mio. Euro. Größter Anbieter ist ein Elektronikmarkt in der Halterner Innenstadt, auf den 

 

36

  Ebd. 
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rund die Hälfte der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche entfällt
37

. Darüber hinaus exis-

tieren einige Fachanbieter (u. a. ein Fachhandel für Lampen / Leuchten). Randsortimentsan-

gebote von Lebensmittelanbietern, Baumärkten und discountorientierten Anbietern umfas-

sen in Summe mehr als ein Drittel der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche. Die Zent-

ralität in der Warengruppe Elektronik / Multimedia liegt bei 0,49 und in der Warengruppe 

Elektro / Leuchten bei 0,73 und deutet damit in beiden Warengruppen auf z. T. deutliche 

Kaufkraftabflüsse hin. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass besonders die Warengruppe Elekt-

ronik / Multimedia ð einem Sortiment des Onlinehandels der ersten Stunde ð einer verstärk-

ten Wettbewerbssituation unterliegt, was neben dem Onlinehandel auch in der ausgepräg-

ten regionalen Wettbewerbssituation begründet liegt. 

Â In den Angeboten der Warengruppen medizinische und orthopädische Artikel  (rund 

600 m² Verkaufsfläche) sowie Uhren / Schmuck  (rund 450 m² VKF) bestehen hauptsäch-

lich kleinteilige Angebotsstrukturen. Von insgesamt 19 Betrieben befinden sich 18 in der 

Halterner Innenstadt. Die Zentralität der Warengruppe medizinische und orthopädische Arti-

kel liegt bei 1,38, die der Warengruppe Uhren / Schmuck bei 1,34; die Werte weisen auf 

Kaufkraftzuflüsse aus der Region.  

Insgesamt zeigt sich aus rein quantitativer Sicht ein überwiegend durchschnittliches bis leicht un-

terdurchschnittliches Angebot in den Warengruppen der langfristigen Bedarfsstufe. Die Zentrali-

tät von 0,72 weist auf Kaufkraftabflüsse und damit auf eine ausbaufähige (über)regionale Aus-

strahlungskraft hin. 

Großflächiger Einzelhandel in Haltern am See 

Â Aktuell existieren in Haltern am See 22 großflächige Anbieter
38

 mit einer Verkaufsfläche 

von zusammen rund 42.300 m². Obwohl diese Betriebe nur rund 9 % aller Anbieter dar-

stellen, umfassen sie mehr als die Hälfte  des gesamtstädtischen Verkaufsflächenange-

bots. 

Â Mit rund 20.000  m² Verkaufsfläche entfallen rund 47 % der Fläche der großflächigen Be-

triebe auf die sechs Anbieter der Hauptbranchen Bau- und Gartenmarktsortimente , was 

auf die flächenintensiven Angebotsformen in dieser Warengruppe zurückzuführen ist.  

Â Zehn Betriebe und rund 13.500 m² Verkaufsfläche, d. h. knapp ein Drittel der Verkaufsflä-

che der großflächigen Anbieter, entfallen auf Kernanbieter der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel . Hierbei handelt es sich um drei Verbrauchermärkte, einen Supermarkt, 

fünf Lebensmitteldiscounter sowie einen Getränkemarkt. 

 

37

  Im Laufe der Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes wurde der Elektronikmarkt Medimax in der Innenstadt von 

Haltern am See geschlossen. Eine Nachnutzung ist geplant. In den Analysedaten dieses Berichtes ist der Markt 

noch als Bestand berücksichtigt.  

38  

Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich eine eigen-

ständige Nutzungsart. Die Einstufung als großflächiger Betrieb erfolgte bislang nach § 11 (3) BauNVO ab einer 

Bruttogeschossfläche von rund 1.200 m². Die relevante Rechtsprechung besagt dazu, dass der Tatbestand der 

Großflächigkeit ab einer Verkaufsfläche von 800 m² zutrifft (Vgl. Urteil vom 24.11.2005: BVerwG 4 C 10.04, 4 C  

14.04, 4 C 3.05 und 4 C 8.05). 
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Karte 4: Großflächige Einzelhandelsbetriebe (> 800 m²) in Haltern am See 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 

Â Weitere rund 5.200 m² des Verkaufsflächenangebots der großflächigen Anbieter entfallen 

auf die Warengruppe Möbel . Dies entspricht einem Anteil von rund 12 % an der Verkaufs-

fläche aller großflächigen Anbieter. 

Â Darüber hinaus existieren drei großflächige Anbieter mit zentrenrelevante n Kernsortimen-

ten in den Bereichen Bekleidung und Elektronik / Mult imedia. 

Leerstände in Haltern am See 

Â Zum Erhebungszeitpunkt (Dezember 2019) bestehen im Halterner Stadtgebiet 15 Leerstän-

de von Ladenlokalen mit einer Verkaufsfläche
39

 von rund 2.250 m². Dies entspricht einer 

Leerstandsquote von etwa 6 % der Ladenlokale und rund 3 % der Verkaufsfläche, was im 

Rahmen üblicher Fluktuationsraten (bis zu 10 %) liegt. 

Â Rund zwei Drittel der Ladenleerstände (elf Ladenlokale) liegen innerhalb des Hauptge-

schäftsbereichs der Innenstadt. Bezogen auf die Innenstadt beträgt die Leerstandsquote 

knapp 10 % der Ladenlokale und 6 % der Fläche. Die leerstehenden Ladenlokale in der In-

 

39

  Der Flächenwert der Leerstände ist geschätzt, da die Ladenlokale teilweise nur bedingt einsehbar bzw. messbar 

waren. 
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nenstadt sind sehr kleinteilig, was die durchschnittliche Größe der Leerstände in der Innen-

stadt von weniger als 91 m² unterstreicht.  

Â Ein Leerstandsproblem lässt sich in der Stadt Haltern am See zum Erhebungszeitpunkt somit 

nicht feststellen. 

Karte 5:  Leerstände in Haltern am See 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 

6.3  ANGEBOTSSTANDORTE DES EINZELHANDELS IN HALTERN AM SEE 

Die konkrete räumliche Verteilung des Einzelhandels im Halterner Stadtgebiet ist insbesondere 

mit Blick auf die strukturellen Aussagen zur weiteren Einzelhandelsentwicklung von grundlegen-

der Bedeutung. In der Stadt Haltern am See kristallisieren sich folgende räumlich funktionale 

Angebotsstandorte heraus, die in besonderem Maße durch Einzelhandelsnutzungen geprägt sind 

und / oder im Einzelhandelskonzept 2008 definiert wurden: 

6.3.1  DIE HALTERNER INNENSTADT 

Die Halterner Innenstadt , zentral im Stadtgebiet gelegen, bildet den wirtschaftlichen und kultu-

rellen Mittelpunkt der Stadt Haltern am See. Innerhalb dieses Stadtbereichs prägen der histori-

sche Grundriss mit der kleinteiligen Altstadtbebauung und eine hohe Nutzungsdichte mit einer 

Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen sowie öffentlichen Einrichtungen das 
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Stadtbild. In der Nähe zur Innenstadt, rund 400 m südöstlich, befindet sich mit dem DB-Bahnhof 

ein Anschluss an das bundesweite Schienennetz. 

Karte 6:  Halterner  Innenstadt  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzel-

handelskonzept 2008; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 

Das Geschäftszentrum erstreckt sich im Wesentlichen innerhalb des innerstädtischen Erschlie-

ßungsrings mit dem Südwall im Süden, dem Nordwall im Norden, der Lavesumer Straße und der 

Rochfordstraße im Westen sowie dem Schüttenwall und dem Friedrich-Ebert-Wall im Osten. 

Einzelhandelsangebot 

Die Halterner Innenstadt ist mit insgesamt 105 Betrieben (rund 42 % der Betriebe in Haltern am 

See) und rund 15.150 m² Verkaufsfläche (rund 21 % der Verkaufsfläche in Haltern am See) der 

bedeutendste Angebotsschwerpunkt in Haltern am See.
 40

 

Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Betrieb liegt in der Innenstadt bei rund 144 m² und 

unterstreicht die Kleinteiligkeit der innerstädtischen Einzelhandelsstruktur, welche im Rahmen 

der historischen Strukturen zur Individualität der Innenstadt beiträgt. Größte Anbieter und be-

deutende Magnetbetriebe sind das Bekleidungskaufhaus Modewerk und der Elektronikfach-

 

40

  Im Laufe der Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes wurde der Elektronikmarkt Medimax in der Innenstadt von 

Haltern am See geschlossen. Eine Nachnutzung ist geplant. In den Analysedaten dieses Berichtes ist der Markt 

noch als Bestand berücksichtigt.  
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markt Medimax im nördlichen Bereich der Rekumer Straße und das Bekleidungskaufhaus Heck-

mann im mittleren Bereich der Rekumer Straße. 

In der folgenden Tabelle ist das Einzelhandelsangebot in der Halterner Innenstadt differenziert 

nach Warengruppen dargestellt: 

Tabelle 9:  Angebotssituation in der Halterner  Innenstadt  

Warengruppe  

Anzahl der  

Betriebe 

Verkaufsfläche 

in m² 

Anteil an  

Gesamtstadt in % 

Nahrungs- und Genussmittel 19 1.600 8 % 

Blumen (Indoor) / Zoo 3 200 7 % 

Gesundheit und Körperpflege 10 800 31 % 

PBS* / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 6 850 56 % 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 38 3.450 13 % 

Bekleidung 20 5.300 71 % 

Schuhe / Lederwaren 6 1.300 63 % 

GPK**  / Haushaltswaren 3 550 34 % 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung 3 550 43 % 

Sport und Freizeit 3 450 25 % 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 35 8.150 57 % 

Wohneinrichtung 5 600 12 % 

Möbel 2 100 2 % 

Elektro / Leuchten - 550 39 % 

Elektronik / Multimedia 6 1.150 89 % 

Medizinische und orthopädische Artikel 9 550 91 % 

Uhren / Schmuck 9 450 99 % 

Baumarktsortimente  1 150 2 % 

Gartenmarktsortimente - - - 

Überwiegend langfristiger Bedarf 32 3.550 11 % 

sonstige - - - 

Gesamtsumme 105 15.150 21 % 

* Papier, Büroartikel, Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019 

Insgesamt verfügt das Zentrum über Angebote in (fast) allen Warengruppen, wobei der Ange-

botsschwerpunkt erwartungsgemäß im Bereich des mittelfristigen Bedarfs liegt, auf den rund 

57 % der innerstädtischen Verkaufsfläche entfallen. Die innerstädtische Leitbranche Bekleidung 

stellt derzeit mit rund 5.300 m² den größten Verkaufsflächenanteil in der Halterner Innenstadt 

dar (rund 71 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche dieser Warengruppe in Haltern am See). 

Hier wird ein breites und differenziertes Angebot vorgehalten, das ð in Form von großflächigen 
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Anbietern bzw. kleineren Fachgeschäften ð hauptsächlich inhabergeführte Betriebe aber auch 

einige Filialisten umfasst. Die Warengruppe Schuhe / Lederwaren nimmt rund 1.300 m² ein 

(rund 63 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche dieser Warengruppe in Haltern am See), wel-

che hauptsächlich durch ein größeres und mehrere kleinere, überwiegend inhabergeführte 

Fachgeschäfte vorgehalten werden. 

Das Angebot in der kurzfristigen Bedarfsstufe fällt mit rund 3.450 m² Verkaufsfläche deutlich 

geringer aus. In der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel kann die Halterner Innenstadt 

nur rund 1.600 m² Verkaufsfläche (rund 8 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche dieser Wa-

rengruppe in Haltern am See) aufweisen, was aber den zweitgrößten Verkaufsflächenanteil dar-

stellt. Damit rangiert die Innenstadt quantitativ deutlich hinter den Standortbereichen Reckling-

häuser Straße (rund 6.200 m² Verkaufsfläche) und Münsterstraße (4.200 m² Verkaufsfläche), 

die jedoch in städtebaulich nicht integrierten Lagen liegen. Einziger strukturprägender Lebens-

mittelanbieter der Halterner Innenstadt ist derzeit der kleinflächige Lebensmitteldiscounter Netto 

Marken-Discount in der Rekumer Straße.  

Angebote der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe runden mit einer Verkaufsfläche von 

knapp 3.550 m² das innerstädtische Einzelhandelsangebot ab, wobei der Angebotsschwerpunkt 

auf die Warengruppe Elektronik / Multimedia entfällt. Dies ist auf den großflächigen Elektronik-

fachmarkt Medimax zurückzuführen. Das weitere Angebot ist überwiegend kleinteilig und inha-

bergeführt. 

Leerstände 

Im zentralen Bereich stehen zum Zeitpunkt der Erhebung (Dezember 2019) insgesamt elf Laden-

lokale mit rund 1.000 m² Verkaufsfläche leer. Eine Konzentration ist dabei nicht festzustellen. 

Die Leerstände sind kleinteilig und weisen eine durchschnittliche Flächengröße von rund 91 m² 

auf. Mit einer Leerstandsquote von rund 10 % der Ladenlokale und rund 6 % der Fläche ist kei-

ne Leerstandsproblematik zu erkennen. Generell ist zu berücksichtigen, dass kleine Ladenlokale 

in Nebenlagen in der Regel nur eingeschränkt als Einzelhandelsflächen vermarktbar sind, so dass 

Folgenutzungen an diesen Standorten sowohl durch Einzelhandel, aber vor allem auch durch 

Dienstleistungen oder Gastronomie in Erwägung zu ziehen sind. 

Räumlich funktionale Struktur  

Die Halterner Innenstadt zeichnet sich durch ein dichtes Einzelhandelsangebot (vgl. dazu  

Karte 7), einen innenstadtrelevanten Branchen- und Nutzungsmix, eine innenstadttypische An-

bieterstruktur sowie eine historisch geprägte städtebauliche Gestaltung bzw. sehr gute Aufent-

haltsqualität aus. 
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Karte 7: Einzelhandelsbetriebe nach Bedarfsstufen in der Halterner  Innenstadt  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzel-

handelskonzept 2008; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 
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Karte 8: Einzelhandelsbetriebe und ergänzende Nutzungen in der Halterner  Innen-

stadt  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzel-

handelskonzept 2008; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 148) 

Die wichtigsten Einzelhandelslagen sind die Rekumer Straße und die Merschstraße, die als 

Fußgängerzone den dichtesten Geschäftsbesatz innerhalb der Innenstadt aufweisen. Das Einzel-

handelsangebot ist vielfach noch inhabergeführt und wird durch Filialisten ergänzt. Die drei 

großflächigen Einzelhandelsbetriebe der Halterner Innenstadt sind in der oberen Rekumer Straße 

ansässig. Dazu gehören die Bekleidungskaufhäuser Modewerk und Heckmann sowie der Elekt-

ronikfachmarkt Medimax. Der inhabergeführte Einzelhandel ist hauptsächlich kleinteilig und 

weist in Teilen ein spezialisiertes Angebot auf. In Summe ergibt sich ein attraktiver, individuell 

geprägter Mix. Insgesamt weist dieser Bereich eine sehr gute und einladende Gestaltung auf, die 

eine angenehme, belebte Einkaufsatmosphäre mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen lässt. 

Verweilmöglichkeiten bieten dabei die Gastronomie und verschiedene Sitzmöglichkeiten im 

Straßenverlauf. 
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Foto 1 und Foto 2:  Rekumer Straße 

  

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse (September 2020) 

Foto 3 und Foto 4:  Markt und Merschstraße  

  

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse (September 2020) 

Südlich an die Rekumer Straße grenzt der Markt , der zentralgelegen ein wichtiger Identitätsfak-

tor des Zentrums ist. Prägend sind insbesondere die Sixtuskirche, das Alte Rathaus und der 

Marktbrunnen. Der Markt wird von gastronomischen Nutzungen dominiert, die zur Belebung 

des Platzes beitragen. Darüber hinaus findet hier zweimal wöchentlich der Wochenmarkt statt. 

Die Mühlenstraße , die Lippstraße und die Straße Gantepoth  stellen Nebenlagen dar. Die 

Mühlenstraße verläuft nördlich vom Markt bis zum Nordwall und die Lippstraße östlich vom 

Markt bis zum Schüttenwall. Die Straße Gantepoth zweigt nach Westen von der Rekumer Stra-

ße ab und reicht bis zur Rochfordstraße. Diese Bereiche werden durch überwiegend kleinteilige, 

inhabergeführte Anbieter geprägt, wobei der Einzelhandelsbesatz in den Randbereichen deutlich 

abnimmt. Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen ergänzen das Angebot.  
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Foto 5 und Foto 6:  Mühlenstraße  und Lippstraße 

  

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse (September 2020) 

Ein besonderes Qualitätsmerkmal in Haltern am See ist die Sonntagsöffnung. An jedem ersten 

Sonntag im Monat dürfen die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt von 14 bis 18 Uhr öff-

nen. Dies trägt zu einer Belebung der Innenstadt bei, erhöht die Ausstrahlungskraft und steigert 

die Außenwahrnehmung der Halterner Innenstadt in der Region. 

Insgesamt zeichnet sich die Halterner Innenstadt durch vornehmlich inhabergeführten und klein-

teiligen Einzelhandel mit wenigen Leerständen und einer einladenden Gestaltung, die eine an-

genehme, belebte Einkaufsatmosphäre mit sehr guter Aufenthaltsqualität entstehen lässt, aus.  

Die Innenstadt von Haltern besitzt nicht nur ein funktionierendes, sondern auch ein attraktives 

Geschäftszentrum mit einem vielseitigen Angebot.  

6.3.2  DER ZENTRALE BEREICH LIPPRAMSDORF 

Südwestlich der Innenstadt ð in rund 7 km Entfernung ð befindet sich der zentrale Bereich Lip-

pramsdorf. Der Bereich liegt zentral im gleichnamigen Ortsteil im Kreuzungsbereich Dorstener 

Straße / Lembecker Straße, über die auch die verkehrliche Anbindung erfolgt. Der Standort wird 

über Bushaltestellen an das Halterner ÖPNV-Netz angebunden. Gemäß Einzelhandelskonzept 

2008 ist dieser Bereich als zentraler Versorgungsbereich mit Nahversorgungsschwerpunkt einge-

stuft.  

Foto 7 und Foto 8:  Dorstener  Straße 

  

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse (September 2020) 
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Derzeit stellt sich das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot im zentralen Bereich Lipprams-

dorf räumlich betrachtet wie folgt dar: 

Karte 9:  Der zentrale Bereich Lippramsdorf  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See; 

räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzelhandelskonzept 2008; Legende für Kartengrundlage 

im Anhang (S. 148) 

Der zentrale Bereich Lippramsdorf umfasst rund 750 m² Verkaufsfläche, verteilt auf fünf Betrie-

be. Der Angebotsschwerpunkt liegt in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Größter 

Anbieter und einziger strukturprägender Lebensmittelanbieter ist der Supermarkt Ihr Frische-

markt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Bäcker, eine Apotheke, einen Tankstellenshop, ein 

2nd-Hand-Laden sowie einige wenige Dienstleistungs- und Gastronomieanbieter (u. a. Frisör, 

Reisebüro, Arztpraxen, Gaststätte und Hotel). Zum Erhebungszeitpunkt existierte ein kleinflächi-

ger Leerstand (ehemalige Schlecker-Filiale). 
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Tabelle 10:  Angebotssituation im zentralen Bereich Lippramsdorf  

Warengruppe  
Anzahl der  

Betriebe 

Verkaufsfläche 

in m² 
Anteil an  

Gesamtstadt in % 

Nahrungs- und Genussmittel 3 550 3 % 

Blumen (Indoor) / Zoo - <100  1 % 

Gesundheit und Körperpflege 1 <100  4 % 

PBS* / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher - <100  2 % 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 4 700 3 % 

Bekleidung - - - 

Schuhe / Lederwaren - - - 

GPK**  / Haushaltswaren 1 <100  2 % 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung - - - 

Sport und Freizeit - - - 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 1 <100  <1 %  

Wohneinrichtung - <100  <1 %  

Möbel - <100  <1 %  

Elektro / Leuchten - - - 

Elektronik / Multimedia - - - 

Medizinische und orthopädische Artikel - - - 

Uhren / Schmuck - - - 

Baumarktsortimente  - - - 

Gartenmarktsortimente - <100  <1 %  

Überwiegend langfristiger Bedarf - <100  <1 %  

sonstige - - - 

Gesamtsumme 5 750 1 % 

* Papier, Büroartikel, Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019 

Aus städtebaulicher Sicht handelt es sich um einen dörflich strukturierten, auf die Lebensmittel-

versorgung ausgerichteten Standort in siedlungsräumlich integrierter Lage ohne städtebauliche 

Merkmale eines Zentrums. Der Standort übernimmt zwar eine wichtige Nahversorgungsfunktion 

für die angrenzenden Wohnsiedlungsgebiete; er weist jedoch keine unmittelbar darüberhinaus-

gehende Versorgungsfunktion auf. 
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6.3.3  DER ZENTRALE BEREICH SYTHEN 

Der zentrale Bereich Sythen befindet sich nordöstlich der Innenstadt in rund 4 km Entfernung. 

Der Standort liegt ebenfalls im gleichnamigen Ortsteil und wird begrenzt durch die Straßen 

Schalweg im Osten, Hellweg im Westen und Thiestraße im Süden. Die verkehrliche Anbindung 

des Standorts erfolgt hauptsächlich über den Hellweg. Über den DB-Haltepunkt Sythen sowie 

mehrere Bushaltestellen ist der zentrale Bereich sehr gut an das ÖPNV-Netz angebunden. Ge-

mäß Einzelhandelskonzept 2008 ist dieser Bereich als zentraler Versorgungsbereich mit Nahver-

sorgungsschwerpunkt eingestuft.  

Foto 9 und Foto 10:  Marktstraße und Schalweg  

  

Quelle: Aufnahmen Junker + Kruse (September 2020) 

Derzeit stellt sich das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot im zentralen Bereich Sythen 

räumlich betrachtet wie folgt dar: 
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Karte 10:  Der zentrale Bereich Sythen 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse in Haltern am See Dezember 

2019; Kartengrundlagen: Stadt Haltern am See,   

räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzelhandelskonzept 2008; Legende für Kartengrundlage 

im Anhang (S. 148) 

Derzeit befinden sich in dem zentralen Bereich insgesamt elf Einzelhändler, die zusammen über 

eine Gesamtverkaufsfläche von rund 3.200 m² verfügen. Der Angebotsschwerpunkt liegt im 

kurzfristigen Bedarfsbereich (rund 3.000 m² Verkaufsfläche). Größte Betriebe und gleichzeitig 

strukturprägende Lebensmittelanbieter sind der großflächige Lebensmittelvollsortimenter Edeka 

und der großflächige Lebensmitteldiscounter Penny, die die fußläufige Nahversorgung für den 

Nahbereich des zentralen Bereichs sichern. Ergänzt wird das nahversorgungsrelevante Angebot 

neben einem Getränkemarkt durch eine Apotheke, Betriebe des Lebensmittelhandwerks sowie 

kleinen Fachgeschäften. Darüber hinaus befinden sich verschiedene Dienstleistungs- und Gast-

ronomieanbieter in dem zentralen Bereich (u. a. Bank, Versicherung, Café, Arztpraxen). Zum Er-

hebungszeitpunkt existierte kein Leerstand. 




















































































































































































